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Vorwort zur 2. Auflage der Handlungsanleitung

Am 01.01.05 ist die Neufassung der Gefahrstoffverordnung in Kraft getreten. Seitdem wurde
die Gefahrstoffverordnung bereits einmal durch die 11. Verordnung zur Änderung chemika-
lienrechtlicher Verordnungen vom 12. Oktober 2007 an die REACH-VO angepasst. Durch die-
se Änderung ergibt sich insbesondere ein neuer Aufbau der EG Sicherheitsdatenblätter. Diese
Änderung der Verordnung wurden in der vorliegenden Aktualisierung der Handlungsanleitung
berücksichtigt.
Darüber hinaus wurde aufgrund der hohen Relevanz im EVU ein vollständig neues Kapitel
über Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen eingefügt.

Hintergrund der Handlungsanleitung ist weiterhin, dass der Text der Gefahrstoffverordnung
von der Sache her nicht als praktische Handlungsanleitung geeignet ist. Um den Betrieben die
Arbeit zu erleichtern, hat die Projektgruppe „Gefahrstoffe“ des BDEW die vorliegende Hand-
lungsanleitung für unsere Branche ausgearbeitet. Sie soll in erster Linie die Verantwortlichen
vor Ort und die Sicherheitsfachkräfte in allgemein verständlicher Form informieren und so un-
terstützen, dass die Umsetzung der Gefahrstoffverordnung im Unternehmen gesetzeskonform
und gleichzeitig auch praktikabel erfolgen kann.

Daneben soll sie die Funktion einer Branchenregelung haben, mit der die Unternehmen der
Branche gegenüber dem Verordnungsgeber und den Aufsichtsbehörden ihre Auslegung der
Verordnung dokumentieren kann.

Kern der Gefahrstoffverordnung ist die Gefährdungsbeurteilung. Mit der Dokumentation der
Gefährdungsbeurteilung wird mit ihr auch für den Gefahrstoffbereich das umgesetzt, was das
Arbeitsschutzgesetz bereits seit 1996 verlangt und mittlerweile in acht Einzelverordnungen
zum Arbeitsschutz (u.a. Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Biostoffver-
ordnung, Baustellenverordnung) konkretisiert wurde.

Tatsächlich gibt es nur eine Gefährdungsbeurteilung, nämlich die gemäß Arbeitsschutzgesetz.
Das untergesetzliche Regelwerk dient lediglich der gefahrenspezifischen Konkretisierung die-
ser Beurteilung. Gemeinsam ist allen Beurteilungen, dass sie, unabhängig von der Art der
Gefahr (stofflich, mechanisch, elektrisch, thermisch oder biologisch) die jeweilige Tätigkeit, die
zu einer Gefährdung führen kann, betrachten. Folglich sollten auch im Betrieb die unter-
schiedlichen Gefährdungsbeurteilungen an der jeweiligen Tätigkeit zusammengeführt werden.

Das nachfolgende Schema soll in stark vereinfachender Weise den wesentlichen Handlungs-
bedarf veranschaulichen.
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Erfassung der Gefahr-
stoffe im Gefahrstoff-
verzeichnis

Festlegung der Schutzmaß-
nahmen

Erfassung der Tätig-
keiten mit Gefahrstof-
fen

Schema mit Verweisen zu den Kapiteln der Handlungsa nleitung

Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, insbesondere unter
Berücksichtigung der folgenden Punkte:

�  Gefährliche Eigenschaften (Kapitel 5/ Kapitel 2)
�  Informationen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit (Kapitel 2)
�  Ausmaß, Art und Dauer der Exposition (Kapitel 3)
�  physikalisch-chemische Wirkungen (Kapitel 3.3)
�  Ersatzstoffprüfung (Kapitel 4)
�  Arbeitsbedingungen / Verfahren u. Gefahrstoffmenge (Kapitel 3 )
�  Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte (Kapitel 2.3)
�  Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen (Kapitel 3.3)
�  Schlussfolgerungen aus durchgeführten arbeitsmedizinischen Untersuchungen

Schutzstufe 1

Grundsätze zur
Verhütung von
Gefährdungen

Schutzstufe 2

Grundsätze zur
Verhütung von Ge-
fährdungen
+
Grundmaßnahmen

Schutzstufe 3 u. 4

Grundsätze zur Ver-
hütung von Gefähr-
dungen
+
Grundmaßnahmen
+
Ergänzende Maßnah-
men
Ggf. +
Arbeitsmedizinische
Untersuchungen

Ggf. ergänzende
Maßnahmen zum
Brand u. Explosi-
onsschutz

Genauso wie die zur Zeit gültige GefStoffV wieder Änderungen unterworfen sein wird, wird
auch diese Handlungsanleitung „altern“. Die Projektgruppe wird den Inhalt dieser Anleitung
daher mit den zukünftigen Änderungen – insbesondere auch im Technischen Regelwerk
(TRGS) - abgleichen und erforderlichenfalls ändern.

Die Projektgruppe erbittet zum Zwecke einer Weiterentwicklung dieser Handlungsanleitung
konstruktive Beiträge und Rückmeldungen aus den Betrieben zu Inhalt und Verständlichkeit
der Handlungsanleitung und deren Verwendung im betrieblichen „Gefahrstoff-Alltag“.
Die Projektgruppe nimmt entsprechende Anregungen und Informationen gerne in ihre Arbeit
auf.

oderoder
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Kontaktaufnahme bitte per E-Mail über Herrn Dr. Simon (peter.simon@rwe.com)
Herrn Ass. jur. Fritsch  (thorsten.fritsch@bdew.de)

Das Autorenteam der Handlungsanleitung besteht aus erfahrenen Praktikern der Energiever-
sorgungsunternehmen. In der BDEW-Projektgruppe wirkten mit:

Frau Heike Korpien (Mainova AG)
Frau Tanja Schmedding (RheinEnergie AG)
Herr Dr. Peter Simon (RWE Power AG)
Herr Jan Raudszus (E.ON Energie AG)
Herr Frank Styppa-Geiger (ESWE Versorgungs AG)
Herr Michael Oberlander (Lechwerke AG)
Herr Dr. Ulrich Klein (BDEW e.V.)
Herr Thorsten Fritsch (BDEW e.V.)

BDEW dankt allen Beteiligten für Ihre tatkräftige Arbeit und sonstige Unterstützung bei der Er-
stellung dieser Handlungsanleitung.

Berlin, im Dezember 2007
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1 Anwendungsbereich der Gefahrstoffverordnung

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) gilt insbesondere zum Schutz der Beschäftigten vor
Gesundheitsgefährdungen durch Stoffe und Zubereitungen, mit denen Tätigkeiten durchge-
führt werden oder die bei Tätigkeiten entstehen. Die Vorgaben der Verordnung sind ebenso
zum Schutz Dritter, z.B. für Besucher im Werk oder Passanten an einer Baustelle sowie zum
Schutz der Umwelt anzuwenden (§ 1 GefStoffV). Die Verordnung gilt nicht in privaten Haus-
halten.

Gefahrstoffe im Sinne von § 3 Abs. 1 GefStoffV sind gefährliche Stoffe und Zubereitungen mit
folgenden Eigenschaften:

�  explosionsgefährlich �  gesundheitsschädlich,
�  brandfördernd �  ätzend
�  hochentzündlich �  reizend
�  leichtentzündlich �  sensibilisierend
�  entzündlich �  krebserzeugend
�  sehr giftig �  fruchtbarkeitsgefährdend
�  giftig �  fruchtschädigend
�  umweltgefährlich �  erbgutverändernd

Des Weiteren sind darunter Stoffe und Zubereitungen zu verstehen, die sonstige chronisch
schädigende Eigenschaften besitzen oder explosionsfähig sind. „Sonstige gefährliche Arbeits-
stoffe“, z.B. mit den Eigenschaften heiß, tiefkalt oder erstickend sowie Stoffe, die in Staubform
vorliegen, sind ebenso als Gefahrstoffe im Sinne der Verordnung zu verstehen. In gleicher
Weise sind Stoffe mit o.g. Eigenschaften zu berücksichtigen, die erst während eines Arbeits-
vorganges entstehen, z.B. Flugaschen, Rauche oder Abfälle (§ 1 Abs. 1 GefStoffV). Auch
nicht kennzeichnungspflichtige Produkte, z.B. kosmetische Mittel (z.B. Hautschutzprodukte)
fallen ggf. unter den Anwendungsbereich der Gefahrstoffverordnung (siehe Anlage 9.1 ).

Unter dem Begriff „Tätigkeit“ (§ 3 Abs. 3 GefStoffV) ist jede Arbeit zu verstehen, bei der Stoffe
und Zubereitungen im Rahmen eines Prozesses verwendet werden oder entstehen. Dazu ge-
hören Herstellung, Produktion, Handhabung, Lagerung, Beförderung, Entsorgung und Be-
handlung ebenso wie Bedien- und Überwachungstätigkeiten, sofern diese zu einer Gefähr-
dung der Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.

In nahezu allen Betriebsbereichen werden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt. Fol-
gende Tabelle gibt eine Übersicht über mögliche Gefahrstoffe. Aufgrund der Vielzahl der ver-
wendeten Produkte kann nur eine beispielhafte Aufzählung gegeben werden.
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Liste eingestufter und potentieller Gefahrstoffe
�  Abbeizmittel, Ablauger

�  Baustoffe
�  Dichtstoffe, Schäume
�  Vergussmassen
�  Zement und zementhaltige Zuberei-

tungen

�  Beschichtungsstoffe
�  Farben/Lacke
�  Korrosionsschutz (Primer)
�  Lasuren
�  Spachtelmassen
�  Überzüge

�  Dämmstoffe
�  Künstliche Mineralfasern (KMF)

(Matten, Platten, Rollen, lose Wolle)
�  Asbest (historisch)

�  Gase
�  Flüssiggas
�  Prüfgase
�  Schweißgase
�  Erdgas
�  Wasserstoff

�  Holzschutzmittel

�  Grundchemikalien
�  Ammoniak
�  Ammoniaklösung
�  Eisen-III-chlorid
�  Trinatriumphosphat
�  Weißfeinkalk
�  Salzsäure
�  Natronlauge
�  Sonstige Säuren und Laugen

�  Kunststoffe, Kleber
�  Bodenbelagskleber
�  Flüssigkunststoff
�  Flüssig-Dichtung
�  Gießharz,
�  Muffensätze mit Gießharz
�  Haushaltskleber
�  Industriekleber
�  Vulkanisiermaterial

�  Kraftstoffe

�  Lösemittel aller Art
�  Kaltreiniger
�  Pinselreiniger
�  Rostlöser
�  Verdünner
�  Waschbenzin

�  Reinigungsmittel
�  Desinfektionsmittel
�  Fußbodenversiegelung
�  Grundreiniger
�  Haushaltsreiniger
�  Industriereiniger
�  Geschirrspülreiniger

�  Schmierstoffe
�  Öle, Fette
�  Kühlschmierstoffe
�  Kriechöle

�  Schweiß- und Lötzusatzwerkstoffe
�  Elektroden
�  Lötwasser
�  Schweißdrähte

�  Sonstige
�  Batteriesäure
�  Bremsflüssigkeit
�  Dichtungsmaterial
�  Dosierchemikalien

(Algizide, Kalkhemmer)
�  Frostschutzmittel
�  Herbizide, Insektizide
�  Kältemittel
�  Photochemikalien
�  Prüfmittel
�  Rostlöser

�  Stäube / Rauche
�  Dieselmotoremissionen
�  Holzstaub
�  Schweißrauche
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2 Sicherheitsdatenblatt

2.1 Bereitstellung
Der Hersteller bzw. der Lieferant muss dem Abnehmer spätestens bei der ersten Lieferung
kostenlos ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 in Verbindung mit Anhang II
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) in deutscher Sprache zu übermitteln (siehe auch § 6 GefStoffV). Den Informationen
aus dem Sicherheitsdatenblatt kommt eine zentrale Rolle zu, da diese u.a. als Grundlage für
die Gefährdungsbeurteilung (§ 7 GefStoffV) und die Erstellung von Betriebsanweisungen die-
nen (s. Kapitel 6.1).

Vor der Bestellung und Verwendung eines Arbeitsstoffes sollte daher das aktuelle Sicher-
heitsdatenblatt vorliegen, um Gefährdungen abschätzen und ggf. Vergleiche mit anderen Pro-
dukten vornehmen zu können.

2.2 Zugang
Der Arbeitgeber hat sicher zu stellen, dass die Beschäftigten Zugang zu allen Sicherheitsda-
tenblättern über die Gefahrstoffe haben, mit denen sie Tätigkeiten durchführen (§ 14 Abs.1
GefStoffV). Dies kann z.B. durch die zentrale Aufbewahrung der Sicherheitsdatenblätter an
einem allen Mitarbeitern bekannten Ort oder durch die Einsicht in eine elektronische Datei si-
chergestellt werden. Eine Ausnahme bilden Tätigkeiten mit geringer Gefährdung (Schutzstufe
1 – siehe Kapitel 3.4). Die Sicherheitsdatenblätter für diese Gefahrstoffe müssen nicht zwin-
gend zugänglich sein.

Zu beachten ist, dass die Sicherheitsdatenblätter auf keinen Fall die Betriebsanweisungen er-
setzen, die für die Mitarbeiter vor Ort zugänglich sein müssen (siehe Kapitel 6).

2.3 Inhalt
Mit der neuen REACH-VO ergibt sich ein neuer Aufbau der EG Sicherheitsdatenblätter. In ei-
ner Übergangszeit bis 2010 ist damit zu rechnen, dass sowohl EG-Sicherheitsdatenblätter in
der alten Form als auch EG-Sicherheitsdatenblätter nach der neuen REACH-VO von den Her-
stellern und Lieferanten versendet werden. Um dieser Umstellung Rechnung zu tragen, finden
Sie in dieser Handlungsanleitung die Kapitel der aktuell gültigen REACH-VO im Text wieder
und in eckigen Klammern die alten Kapitel und Bezeichnungen des EG Sicherheitsdatenblat-
tes.

Das Sicherheitsdatenblatt ist sowohl nach den neuen als auch nach den alten Verordnungen
in 16 Kapitel gegliedert. Unter Kapitel 1 [1] ist die Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zuberei-
tung  und der Hersteller angegeben, unter Kapitel 2 [3] werden die möglichen Gefahren und
im Kapitel 3 [2] die gefährlichen Inhaltsstoffe aufgeführt.

Aus den Angaben in Kapitel 15 Rechtsvorschriften [Vorschriften] ist direkt zu ersehen, ob es
sich bei dem Stoff um einen kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoff handelt, mit welchem
Symbol der Stoff gekennzeichnet ist, welche Risiken bestehen („R-Sätze“) und welche Sicher-
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heitshinweise („S-Sätze“) zu beachten sind. Die Gefahren, die von dem Stoff ausgehen kön-
nen, werden unter Kapitel 2 [3] (Mögliche Gefahren) ebenfalls angegeben (siehe auch Anlage
9.1).

Für die Erstellung von Betriebsanweisungen sind daneben insbesondere die Erste Hilfe –
Maßnahmen (Kapitel 4 [4]), die Maßnahmen im Gefahrenfall (Kapitel 5 [5] und 6 [6]), die
Hinweise zur Handhabung und Lagerung (Kapitel 7 [7]) und die Auflistung der Persönlichen
Schutzausrüstung (Kapitel 8 [8]) relevant.

Aus Kapitel 8 [8] geht zudem hervor, ob für den Stoff ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) oder
biologischer Grenzwert existiert, der einzuhalten ist.

Des Weiteren enthalten die Sicherheitsdatenblätter wichtige Informationen zu den Eigen-
schaften des Produktes (Kapitel 9 [9] – 12 [12]), Hinweise zur Entsorgung (Kapitel 13 [13]) und
Angaben zum Transport (Kapitel 14 [14]).

2.4 Aktualität
Um die Aktualität der Sicherheitsdatenblätter zu gewährleisten, sollten aktuelle Sicherheits-
datenblätter in Abständen von maximal drei Jahren beim Hersteller bzw. Lieferanten angefor-
dert werden. Gem. Artikel 36 der REACH-VO müssen „alte“ Sicherheitsdatenblätter, von
Stoffen, auch nachdem sie nicht mehr eingesetzt werden, während eines Zeitraums von min-
destens zehn Jahren nach der letzten Herstellung, Einfuhr, Lieferung oder Verwendung des
Stoffes oder der Zubereitung zur Verfügung gehalten werden, um ggf. Informationen über die
in der Vergangenheit verwendeten Stoffe zu erlangen. Dies kann z.B. bei der Ermittlung von
Anhaltspunkten für eine Berufskrankheit relevant werden.

2.5 Überprüfung des Sicherheitsdatenblattes
Für die fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Sicherheitsdatenblatts ist der Produkther-
steller bzw. der Lieferant verantwortlich (§ 6 GefStoffV). Der Anwender sollte jedoch eine for-
melle Überprüfung sowie eine Prüfung der Plausibilität vornehmen.

Die formelle Prüfung  umfasst im Wesentlichen folgende Punkte:

�  Handelt es sich um ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 in Verbindung mit Anhang
II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) neues Recht oder nach der EG RL 1991/155/EWG oder EG RL
2001/58 altes Recht?

�  Ist das Überarbeitungsdatum (möglichst) nicht älter als 1 Jahr?
�  Sind Telefonnummern des Herstellers und (möglichst) auch Notfallnummern angege-

ben?
�  Sind alle 16 Kapitel ausgefüllt?

Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht in Ordnung ist, darf das Sicherheitsdaten-
blatt nicht akzeptiert werden und es ist ein Neues anzufordern.

Eine Prüfung auf Plausibilität  umfasst z.B. folgende Punkte:
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�  Sind die Angaben zu den Gefahren in Kapitel 2 [3] (Mögliche Gefahren) mit den Anga-
ben in Kapitel 15 [15] (Rechtsvorschriften [Vorschriften]) widerspruchsfrei?

�  Sind die Angaben in Kapitel 15 [15] untereinander widerspruchsfrei?
Dies bedeutet z.B., dass

-  bei Angabe eines R-Satzes das Produkt zwingend unter die GefStoffV fällt,
-  Gefahrensymbole und R-Sätze übereinstimmen müssen,
-  bei keiner Aufführung von R-Sätze, auch keine umfangreichen Schutzmaßnahmen

(S-Sätze) gefordert werden dürfen, sondern nur Grundmaßnahmen.

Möglichkeiten zur detaillierten inhaltlichen Plausibilitätsprüfung sind in Anlage 9.2 aufgeführt.

Wenn bei der Prüfung Fragen bezüglich der Richtigkeit des Sicherheitsdatenblattes entstehen,
müssen diese durch Rücksprache mit dem Hersteller bzw. Lieferanten geklärt werden. Kön-
nen wesentliche Zweifel nicht ausgeräumt werden, ist die Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung unmöglich. Daraus folgt, dass das Produkt im Betrieb nicht eingesetzt werden darf
und ein Ersatzprodukt gesucht werden muss. Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnah-
men.

3 Allgemein

Im Mittelpunkt der neuen
Gefahrstoffverordnung steht die
Gefährdungsbeurteilung (§ 7 GefStoffV), die
unter anderem auf dem Arbeitsschutzgesetz
(§ 5 ArbSchG - Beurteilung der
Arbeitsbedingungen) beruht. Der Ablauf einer
Gefährdungsbeurteilung gliedert sich in
mehrere Stufen (s. Abbildung). Sie ist für die
jeweiligen Tätigkeiten unter Berücksichtigung
der Gefahreneigenschaften der dabei
verwendeten Stoffe und Zubereitungen
vorzunehmen. Die Gefährdungsbeurteilung ist
auch auf Gefahrstoffe anzuwenden, die bei bestimmten Tätigkeiten entstehen oder freigesetzt
werden können (z.B. Schweißrauche, Dieselabgase oder Stäube). Dabei ist die konkrete Situ-
ation am Arbeitsplatz zu erfassen und darauf basierend sind die gefährdungsangemessenen
Schutzmaßnahmen festzulegen.
Die Gefährdungsbeurteilung ist unabhängig von der Zahl der Beschäftigten vor Aufnahme der
Tätigkeit durch fachkundige Personen und unter Einbeziehung der betrieblich Verantwortli-
chen (der zuständigen Vorgesetzten) durchzuführen und zu dokumentieren. Unter fachkundi-
gen Personen sind Personen mit relevanter Berufsausbildung und praktischer Erfahrung zu
verstehen, dies sind insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt. Im
Einzelfall kann eine zusätzliche Schulung empfehlenswert sein.
Mit der Einführung der Gefährdungsbeurteilung in die Gefahrstoffverordnung wurden vom
Verordnungsgeber allgemeine Anforderungen festgelegt und Schutzziele formuliert. Es wur-
den keine detaillierten Handlungsvorgaben gemacht, da dies eine Arbeitsplatzbewertung vor-
weggenommen hätte. Damit liegt die Ausgestaltung der Schutzmaßnahmen im Einzelnen in
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der Eigenverantwortung des Arbeitgebers. Diese Gestaltungsfreiheit und Flexibilität bei der
Festlegung wirksamer betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen gilt es, in die Praxis umzuset-
zen.

3.1 Informationsermittlung
Grundlage hierfür sind aktuelle Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter und andere
Produktinformationen der Hersteller oder Lieferanten mit den „Hinweisen auf besondere Ge-
fahren“, so genannte R-Sätze und den „Sicherheitsratschlägen“, so genannte S-Sätze (siehe
Kapitel 2.3 Sicherheitsdatenblätter). Bei vom Hersteller oder Lieferanten zur Verfügung ge-
stellten Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen ist zu beachten, dass diese nur
dann übernommen werden dürfen, wenn sie mit den arbeitsplatzspezifischen Gegebenheiten
vor Ort übereinstimmen oder entsprechend angepasst wurden.

Weiterhin sind Informationen darüber einzuholen, ob bereits auf branchenspezifische Rege-
lungen - wie Produktgruppen-Codes der BAU BG (GISCODES) oder berufsgenossenschaft-
lich anerkannte Arbeitsverfahren (BG-Regeln) - bzw. auf Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) zurückgegriffen werden kann.

Wichtiger Hinweis: Die seit dem Inkrafttreten der neuen Gefahrstoffverordnung am 01.01.05
veröffentlichten TRGS besitzen eine andere rechtliche Verbindlichkeit als die vor diesem Da-
tum erstellten TRGS. Für die neuen TRGS gilt die Vermutungswirkung, d.h. bei Einhaltung der
TRGS kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die in der Gefahrstoffverordnung gestell-
ten Anforderungen erfüllt sind. Daraus folgt, dass in Zweifelsfällen die Aufsichtsdienste der
Beweispflicht unterliegen und nachweisen müssen, dass trotz Einhaltung der TRGS gegen
entsprechende Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung verstoßen wurde.

Die alten Technischen Regeln für Gefahrstoffe, d. h. die vor dem 01.01.05 veröffentlicht wur-
den, fallen nicht unter die oben genannte Vermutungswirkung. Die Fachaussagen dieser
technischen Regeln sind jedoch auch nach dem 01.01.05 noch gültig und verwendbar, soweit
sie nicht im Widerspruch zu den Inhalten der neuen Gefahrstoffverordnung stehen.

Die Gefährdungen sind getrennt nach Stoffeigenschaften zu beurteilen:
�  physikalisch-chemische Eigenschaften, insbesondere Brand- und Explosionsgefahren
�  besondere Eigenschaften in Verbindung mit bestimmten Tätigkeiten, Zuständen oder

Vorgängen (z.B. sauerstoffverdrängende Gase wie Stickstoff [N2], Kohlendioxid [CO2],
Schwefelhexafluorid [SF6])

gesundheitsschädigenden Eigenschaften, d.h. Gesundheitsgefährdungen durch Einatmen
[inhalativ] sowie durch Haut- und Augenkontakt [dermal]

Umweltgefährliche Eigenschaften werden bei der Gefährdungsbeurteilung nach der
GefStoffV nicht mitbetrachtet, da hier die Maßnahmen der entsprechenden
Umweltschutzvorschriften zu beachten sind (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe [VAwS],
Bundes-Immisionsschutzgesetz). Die umweltgefährlichen Eigenschaften sind jedoch bei der
Ersatzstoffsuche im Sinne einer umfassenden Betrachtung zu berücksichtigen.

Beispiele:
wassergefährdende Öle und Anstrichmittel
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Kältemittel, die gefährlich für die Ozonschicht sind oder zum Treibhauseffekt beitragen.

Die Gefährdungen sind weiterhin zu beurteilen unter Berücksichtigung:
�  einer möglichen Substitution, d.h. ob Stoffe bzw. Zubereitungen mit einem geringeren

gesundheitlichen Risiko erhältlich sind und alternativ eingesetzt werden können (siehe
Kapitel 4 – Substitution von Gefahrstoffen)

�  des Ausmaßes und der Dauer sowie der Art der Exposition, d.h. der Art und Weise wie
Stoffe auf den Körper (Atemwege, Haut, Augen) einwirken oder in ihn eindringen kön-
nen.

�  von Arbeitsplatzgrenzwerten und biologischen Grenzwerten (siehe Kapitel 8 des Sicher-
heitsdatenblattes)

�  der verwendeten Gefahrstoffmenge
�  der Arbeitsbedingungen (Arbeitsstätte, Arbeitsorganisation)
�  der Verfahren, z.B.: Verarbeitungstemperatur und -druck bei Reinigungsverfahren
�  der Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen und Anlagen)
�  der Wechselwirkung mit weiteren Arbeitsstoffen, z.B.: Säuren/ Laugen; Freisetzung von

Chlor bei gleichzeitiger Verwendung von chlorhaltigen und sauren Sanitärreinigern
�  der Entstehung von Gefahrstoffen, z.B.: bei der Bearbeitung von festen, dimensionierten

Materialien wie Schweißrauch beim Abbrennen von Elektroden oder Rauche und Gase
beim Erhitzen bzw. Verbrennen (thermische Zersetzung) von Kunststoffen

�  der Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen (auch bei War-
tungsarbeiten, sowie Bedien- und Überwachungstätigkeiten, z.B.: Materialien und
Schichtdicke von Schutzhandschuhen; Absaugung; Luftwechselrate

�  von Betriebsstörungen, Unfällen oder Notfällen
�  der Ergebnisse von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.

3.2 Beurteilung der Gefährdung und Festlegung der S chutzmaß-
nahmen
Zu detaillierten Informationen siehe Ablaufschema in Anlage 9.3

3.2.1 Gefährdung durch physikalisch-chemische Stoff eigenschaften
Brand- und Explosionsgefahren können bestehen:

�  bei Stoffen und Zubereitungen mit folgenden Gefahrensymbolen,

   

�  sowie bei Stoffen und Zubereitungen mit dem Gefährlichkeitsmerkmal „Entzündlich“
(R-Satz 10), für das es kein Gefahrensymbol gibt.

�  bei bestimmten Stoffen ohne die oben genannte Gefahrstoffkennzeichnung, die aufgrund
ihrer Eigenschaften und der Art und Weise ihrer Verwendung am Arbeitsplatz explosi-
onsfähige Gemische bzw. Atmosphären mit und ohne Luft bilden können (siehe § 3 Ab-
satz 8 GefStoffV).
Beispiele:

- Feinverteilte brennbare (Rz) Feststoffe in Luft (Staubexplosion),
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- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt größer als 55o C, die bei höheren
Betriebstemperaturen Dämpfe in Gefahr drohender Menge freisetzen
können,

- Leere Gefäße, die nicht vollständig von brennbaren Flüssigkeiten gerei-
nigt wurden, enthalten in der Regel eine explosionsfähige Atmosphäre,
die durch vorhandene Zündquelle zur Explosion gebracht werden kann.

�  bei chemisch instabilen Stoffen, den explosionsfähigen Stoffen und Zubereitungen, ge-
mäß (siehe § 3 Absatz 9 GefStoffV).

Gefährdungsbeurteilung:
Die sicherheitstechnisch wichtigen physikalisch-chemischen Eigenschaften sind zu ermitteln,
wie Flammpunkt, Siedepunkt, Zündgrenzen (obere und untere Explosionsgrenze), welche in
Kapitel 9 des Sicherheitsdatenblattes zu finden sind. In der Regel beziehen sich die sicher-
heitstechnischen Kenngrößen auf atmosphärische Bedingungen, d.h. 20o C und
1013 mbar.
Hinweis: Die Explosionsgrenzen werden bei erhöhten Temperaturen und erhöhten Drücken
aufgeweitet, d. h. die untere Explosionsgrenze wird zu niedrigeren und die obere Explosions-
grenze zu höheren Konzentrationen hin verschoben. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass
für Tätigkeiten, die nicht unter den üblichen atmosphärischen Bedingungen ausgeführt wer-
den, die möglichen Veränderungen der Kenngrößen ermittelt werden.

Schutzmaßnahmen:
Wenn Tätigkeiten mit geringer Gefährdung durch Brandgefahren vorliegen, sind die Grundsät-
ze für die Verhütung von Gefährdungen, gemäß § 8 GefStoffV zu beachten.
Ansonsten sind die grundlegenden Anforderungen nach § 12 GefStoffV – ergänzende
Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere Brand- und
Explosionsgefahren zu berücksichtigen:

�  Gefährliche Mengen und Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- und Explosi-
onsgefahren führen können, sind zu vermeiden (Ersatzstoffe, Mengenminderung, Ab-
saugen, Lüftung, Inertisierung)

�  Zündquellen, die zu Brand- und Explosionsgefahren führen können, sind zu vermeiden
(z.B. heiße Oberflächen, statische Elektrizität).

�  Schädliche Auswirkungen durch Brand oder Explosion auf die Gesundheit und Sicher-
heit der Beschäftigten sind zu verringern (z.B. durch druckfeste Bauweise, Druckentlas-
tung, Löscheinrichtungen).

In Anhang III, Nr. 1 GefStoffV sind weitere spezielle Anforderungen und Schutzmaßnahmen in
folgender Gliederung aufgeführt:

Wichtige Punkte für den Brand- und Explosionsschutz
�  Grundlegende Anforderungen (Wiederholung von § 12, s. o.)
�  Anforderungen zur Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische
�  Anforderungen zum Schutz gegen Brand- und Explosionsgefahren
�  Schutzmaßnahmen in Arbeitsbereichen
�  Lagervorschriften
�  Organisatorische Maßnahmen
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Wichtiger Hinweis: Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass im Normalbetrieb und
bei möglichen, vorhersehbaren Störungen (z. B. Wartungsarbeiten) die Bildung einer gefährli-
chen explosionsfähigen Atmosphäre durch Schutzmaßnahmen nicht sicher verhindert werden
kann, sind weitere Maßnahmen nach §§ 3, 5 und 6 Betriebssicherheitsverordnung (Explosi-
onsschutz) umzusetzen.

Weitere ausführliche Informationen zu Schutzmaßnahmen existieren im technischen Regel-
werk.

3.2.2 Gefährdung durch besondere (nicht als Gefahrs toff eingestufte)
Stoffeigenschaften

Auch von Stoffen und Zubereitungen ohne Gefahrstoffkennzeichnung können Gefährdungen
ausgehen, z.B. durch:

�  Stäube
�  Erstickend wirkende Gase wie Stickstoff [N2], Kohlendioxid [CO2], Löschgase
�  Tiefkalt verflüssigte Gase und Trockeneis
�  Heiße Stoffe wie Wasserdampf
�  Vorschädigende Stoffe wie Wasser bei Feuchtarbeit oder hautentfettende Lösungs-

mittel

Gefährdungsbeurteilung:
Die Gefährdungen anhand der Informationen des Herstellers bzw. Lieferanten (technische
Merkblätter, ggf. Sicherheitsdatenblätter) oder anderer Quellen sind in Bezug auf die Tätigkeit
und die durch den Arbeitsbereich festgelegten Randbedingungen zu ermitteln.

Schutzmaßnahmen:
Wenn Tätigkeiten mit geringer Gefährdung vorliegen, sind die Grundsätze für die Verhütung
von Gefährdungen, gemäß § 8 GefStoffV zu beachten. Ansonsten sind die entsprechend er-
forderlichen Maßnahmen nach §§ 9 bis 18 GefStoffV zu berücksichtigen.

Zu beachtende Maßnahmen bei Gefährdung durch besond ere Stoffeigenschaften
§ 9   Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten (Schutzstufe 2)
§ 10 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit hoher Gefährdung
        (Schutzstufe 3)
§ 11 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
        erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen (Schutzstufe 4)
§ 12 Ergänzende Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen,
        insbesondere gegen Brand –und Explosionsgefahren
§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle
§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten
§ 15 Arbeitsmedizinische Vorsorge
§ 16 Veranlassung und Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
§ 17 Zusammenarbeit verschiedener Firmen
§ 18 Herstellungs- und Verwendungsverbote
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3.2.3 Gefährdung durch gesundheitsschädigende Stoff eigenschaften
Aufgrund der Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen und Gefahrenmerkmalen von einge-
setzten bzw. freigesetzten Gefahrstoffen und  unter Berücksichtigung der für die Tätigkeit vor-
genommenen Gefährdungsbeurteilung erfolgt die Zuordnung zu einer von insgesamt vier
Schutzstufen  (siehe §§ 8, 9, 10 und11 GefStoffV). Dieser Ansatz wurde vom Verordnungs-
geber gewählt, da für die Mehrheit der Gefahrstoffe keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen.
Mit der Zuordnung zu einer Schutzstufe sollte die Auswahl der zu treffenden technischen, or-
ganisatorischen, hygienischen und persönlichen Schutzmaßnahmen erleichtert werden.

Wichtige Hinweise:
�  Die Zuordnung zu einer Schutzstufe ist kein Maß für die aktuell vorliegende Exposition

durch Einatmen oder Hautkontakt. Zum Beispiel kann die Belastung bei einer Tätigkeit
mit einem giftigen Stoff innerhalb eines geschlossenen Systems - entsprechend
Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 3 - wesentlich niedriger sein als eine Tätigkeit mit
einem reizenden Stoff gemäß den Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 2.

�  Die Schutzmaßnahmen der einzelnen Schutzstufen bauen so aufeinander auf, dass jede
Schutzstufe immer die Schutzmaßnahmen aller niedrigeren Schutzstufen mit einbezieht.

3.3 Schutzstufe 1: Grundsätze für die Verhütung von  Gefährdungen
(§ 8 GefStoffV)

Die Schutzstufe 1 hat zwei Funktionen:
�  Zum einen stellt sie einen Mindeststandard an Schutz- und Hygienemaßnahmen dar, der

immer  bei Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vor der Arbeitsauf-
nahme zu berücksichtigen ist (siehe Anlage Checkliste zur Gefährdungsbeurteilung in
Kapitel 9.5, sowie TRGS 500 Schutzmaßnahmen: Mindeststandards). Die Maßnahmen
der Schutzstufe 1 leiten sich aus den allgemeinen Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes
ab.

�  Zum anderen enthält die Schutzstufe 1 abschließend die Maßnahmen, die bei Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen, von denen eine nur geringe Gefährdung ausgeht, umzusetzen
sind. Sie ist auf geringe Gefährdungen von allen Stoffeigenschaften (physikalisch-
chemische, besondere und gesundheitsschädigende)anwendbar; davon ausgenommen
sind jedoch Stoffe und Zubereitungen, die mit dem Totenkopf als Gefahrensymbol (giftig
oder sehr giftig) gekennzeichnet bzw. krebserzeugende, erbgutverändernde oder frucht-
barkeitsgefährdende Stoffe der Kategorie 1 oder 2 sind.

Tätigkeiten mit geringer Gefährdung
Ob eine Tätigkeit mit nur geringer Gefährdung vorliegt, ist innerhalb der Gefährdungsbeurtei-
lung anhand der folgenden Merkmale zu prüfen und von den betrieblich Verantwortlichen zu
entscheiden:

�  geringe Stoffmenge? z.B.: Gramm bzw. Milliliter pro Arbeitstag
�  geringe Stoffmenge im Bezug zum Raumvolumen? z.B.: niedrige Stoffkonzentration in

der Atemluft
�  kurze Tätigkeitsdauer? z.B.: < 15 Minuten pro Arbeitstag
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�  niedriges Freisetzungsvermögen? z.B. Stäube in Form von Granulat und Pellet; Flüssig-
keiten als wässrige Lösungen bzw. nicht-wässrige Lösungen mit Siedepunkt
über 150o C oder hoher Verdunstungstemperatur bzw. niedrigem Dampfdruck

�  niedrige Exposition am Arbeitsplatz? z.B.: geringer Hautkontakt durch Spritzer, Abschir-
mung oder Absaugung

Von den im Folgenden beispielhaft aufgeführten Maßnahmen sind nur diejenigen umzusetzen,
die im konkreten Fall zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit erforderlich sind:

Zu Beachten bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung
Grundsätze zur Verhütung von Gefährdungen (Schutzst ufe 1)

�  Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Organisation
�  Beachtung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
�  Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder aus-

gesetzt sein können
�  Begrenzung der Dauer und des Ausmaßes der Exposition
�  Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die erforderliche Menge
�  Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (auch innerbetrieblich)
�  Sichere Lagerung von Gefahrstoffen
�  Nicht mehr benötigte Gefahrstoffe, sowie leere Behälter mit Stoffresten sind sicher zu

handhaben, vom Arbeitsplatz zu entfernen, zu lagern oder sachgerecht zu entsorgen.
�  Regelmäßige Prüfung der Funktion und Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnah-

men, mindestens jedes 3. Jahr
�  Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
�  Die Unterweisung der Beschäftigten gemäß Arbeitsschutzgesetz

Liegt eine Tätigkeit mit nur geringer Gefährdung vor, müssen keine weiteren Maßnahmen
nach §§ 9 - 17 getroffen werden.

Folgende Maßnahmen entfallen bei Tätigkeiten mit ge ringer Gefährdung
�  Erstellung der Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV
�  Arbeitsplatzmessungen
�  Aufnahme in das Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe
�  Gefahrstoffverzeichnis (siehe dazu entsprechende Empfehlungen im Kapitel Gefahr-

stoffverzeichnis)
�  Maßnahmenpaket im Falle von Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen
�  Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Beispiele für Schutzstufe 1: siehe Kapitel 9.5–Weitere Anlagen zur Gefährdungsbeurteilung

3.4  Schutzstufe 2 Grundmaßnahmen zum Schutz der Be schäftigten
(§ 9 GefStoffV)

Die Schutzstufe 2 ist auf Tätigkeiten mit Stoffen und Zubereitungen mit gesundheitsschädi-
genden Stoffeigenschaften und den neben stehenden Gefahrensymbolen anzuwenden, wenn
durch die Gefährdungsbeurteilung festgestellt wurde, dass eine Tätigkeit mit nur geringer Ge-
fährdung nicht mehr gegeben ist und die Maßnahmen der Schutzstufe
1 aufgrund des höheren Risikos nicht ausreichend sind.
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Zusätzlich zu den Maßnahmen der Schutzstufe 1 sind die nachstehend genannten Maßnah-
men und erforderlichenfalls die der §§ 13, 15-19 GefStoffV zu beachten. Eine Betriebsanwei-
sung ist gemäß § 14 GefStoffV zu erstellen und ein Gefahrstoffverzeichnis gemäß § 7 Absatz
8 GefStoffV zu führen:

Grundmaßnahmen der Schutzstufe 2
�  Nach Ersatzprodukt oder –verfahren suchen (Substitution).
�  Gefährdungsabhängige Festlegung der Schutzmaßnahmen:

a) technische, gemäß dem „Stand der Technik“. Dies entspricht einem Entwicklungs-
stand, der die praktische Eignung einer Schutzmaßnahme zu diesem Zeitpunkt als ge-
eignet erscheinen lässt (§ 3 Abs. 10 GefStoffV).
b) organisatorische (z.B. Be- und Entlüftung)
c) personenbezogene (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe)

�  Getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Straßenkleidung
�  Ermittlung, ob Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) eingehalten werden.
�  Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen durch Messungen

(auch wenn kein AGW vorhanden ist) oder durch andere geeignete Beurteilungsverfah-
ren. Werden Tätigkeiten nach verfahrens- und stoffspezifischen Kriterien (VSK) durch-
geführt, ist keine weitere Überprüfung erforderlich

�  Verbot der Nahrungs- und Genussmittelaufnahme am Arbeitsplatz
�  Zusätzliche Aufsichtspflichten, wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen alleine ausgeführt

werden.
�  Bei Einsatz von Biozid-Produkten sind diese grundsätzlich auf ein Mindestmaß zu be-

grenzen. Die Verwendung muss gemäß den in der entsprechenden Produktzulassung
festgelegten Bedingungen und Produkt-Kennzeichnung erfolgen.

�  Bei Verwendung von Stoffen (z.B. partikelförmige Gefahrstoffe), die in Anhang III auf-
geführt sind, sowie den dort genannten Tätigkeiten (z.B. Tätigkeiten in Räumen und
Behältern) sind die entsprechenden Vorschriften von Anhang III und die der §§ 7-19
GefStoffV zu beachten.

�  Erstellung der Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV
�  Vor Aufnahme der Tätigkeit Unterweisung der Beschäftigten
�  Aufnahme in das Gefahrstoffverzeichnis
�  Beschäftigten Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter ermöglichen
�  Detaillierte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung,

Beispiele siehe Kapitel 9.5 – Weitere Anlagen zur Gefährdungsbeurteilung

Wichtige Hinweise:

�  Das Tragen von belastender persönlicher Schutzausrüstung ist als ständige Maßnahme
nicht zugelassen, wenn diese durch die Umsetzung von technischen bzw. organisatori-
schen Maßnahmen nicht erforderlich wären.
Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung ist gemeinsam mit dem Betriebsarzt ab-
zustimmen; ggf. sind erforderliche arbeitsmedizinische Untersuchungen zu veranlassen
(z.B. gemäß BGI 504-26 „Atemschutzgeräte“ bzw. Anhang V Nr.1 und Nr. 2 GefStoffV).

�  Messungen darf nur durchführen, wer gemäß TRGS 400 „Ermitteln und Beurteilen der
Gefährdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen“ über die notwendige
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Fachkunde und die erforderlichen Einrichtungen verfügt (akkreditierte oder innerbetrieb-
liche Messstellen).

�  Von den betrieblich Verantwortlichen (in der Regel Vorgesetzter und fachkundige Per-
son) ist auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zu entscheiden, wann die Maßnahmen
von Schutzstufe 2 nicht mehr ausreichend und zusätzliche Maßnahmen der Schutzstufe
3 erforderlich sind. Dies ist z. B. der Fall, wenn trotz Optimierung der Maßnahmen nach
Schutzstufe 2 der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten werden kann oder eine Ge-
fährdung durch Hautkontakt gemäß § 9 Absatz 5 besteht.

Beispiele für Schutzstufe 2: siehe Kapitel 9.5–Weitere Anlagen zur Gefährdungsbeurteilung

3.5 Schutzstufe 3: Ergänzende Schutzmaßnahmen (§ 10  GefStoffV)
Die Schutzstufe 3 ist auf Tätigkeiten mit Stoffen und Zubereitungen mit gesundheitsschädi-
genden Stoffeigenschaften anzuwenden, wenn

�  diese mit T oder T+ (Totenkopfsymbol) gekennzeichnet sind.
�  diese als krebserzeugende, erbgutverändernde und

fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe der Kategorie 1 oder 2 eingestuft sind
und ein Arbeitsplatzgrenzwert existiert, der eingehalten wird oder die Tätigkeit nach ei-
nem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium (VSK) durchgeführt wird, siehe TRGS
420 Anhang 1.

�  Anmerkung:  Die Technischen Richtkonzentrationen (TRK) sind keine gesundheitsbe-
zogenen Arbeitsplatzgrenzwerte und wurden daher zum 01.01.05 aufgehoben. Sie ge-
ben allerdings noch die Information, welche Expositionshöhen zum damaligen Stand der
Technik zu unterschreiten waren und heute mindestens erreichbar sein sollten.

�  bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die mit den
Gefahrensymbolen Xi, Xn oder C gekennzeichnet sind und die
Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 2 nicht ausreichen.

Zusätzlich zu den Maßnahmen der Schutzstufe 1 und 2 sind die nachstehend genannten
Maßnahmen und erforderlichenfalls die der §§ 13, 15-19 GefStoffV zu beachten.

Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten
mit hoher Gefährdung (Schutzstufe 3)

�  Dicht verschließbare Behälter verwenden.
�  In einem geschlossenen System (gekapselt) arbeiten.

Wenn aus technischen Gründen nicht gekapselt gearbeitet werden kann, ist die Expo-
sition nach dem Stand der Technik soweit wie möglich zu minimieren.

�  Ermittlung, ob Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden.
�  Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen durch Messungen o-

der andere geeignete Beurteilungsverfahren. Werden Tätigkeiten nach verfahrens- und
stoffspezifischen Kriterien (VSK) durchgeführt, ist keine weitere Überprüfung erforder-
lich.

�  Kann der Arbeitsplatzgrenzwert auch nach Arbeitsverfahren gemäß „Stand der Tech-
nik“ nicht eingehalten werden, ist zusätzliche persönliche Schutzausrüstung
(z.B. Atemschutz) bereitzustellen, insbesondere bei Abbruch-, Sanierungs- und In-
standhaltungsarbeiten.
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�  Arbeitsbereiche nur für Befugte zugänglich halten.
�  Lagerung von mit T oder T+ gekennzeichneten Stoffen unter Verschluss oder nur für

fachkundige Personen zugänglich.

Beispiele
�  Ammoniak flüssig,
�  Edelstahlbeize

Folgende Stoffe sind nur dann in Schutzstufe 3, wenn der AGW eingehalten ist oder ein VSK
angewandt wird, z.B.:

�  Dieselmotoremissionen
�  Ottokraftstoffe
�  Hydrazin
�  Buchen- und Eichenholzstaub, wenn deren Anteil - bezogen auf den gesamten jährli-

chen Holzeinsatz - im Betrieb 10 % überschreitet (siehe 2.1 TRGS 553 – Holzstaub)
�  Keramikfaser-Isoliermaterial
�  Mineralfaser-Dämmstoffe, vor 2000 eingebaut und ohne Beleg, dass das Material frei

von Krebsverdacht ist
�  Quarzhaltiger Staub [bezogen auf die alveolengängige Fraktion (A-Staub)]
�  Schweißelektroden für hochlegierte Stähle mit Nickel- (³  5%) Chromgehalt (³  5%)

3.6 Schutzstufe 4 Tätigkeiten mit KEF-Stoffen der K at. 1 oder 2
(§ 11 GefStoffV)

Die Schutzstufe 4 ist auf Tätigkeiten mit Stoffen und Zubereitungen mit gesundheitsschädi-
genden Stoffeigenschaften anzuwenden, die als krebserzeugende, erbgutverändernde und
fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe der Kategorie 1 oder 2 eingestuft sind, wenn der Arbeits-
platzgrenzwert nicht eingehalten werden kann und die Tätigkeit nach keinem verfahrens- und
stoffspezifischen Kriterium (VSK) durchgeführt wird.

Krebserregend Kat 1 und Kat 2 T mit R49 oder R45
Erbgutverändernd Kat 1 und Kat 2 T mit R46
Fortpflanzungsgefährdend T mit R60 oder R61

Zusätzlich zu den Maßnahmen der Schutzstufe 1, 2 und 3 sind die nachstehend genannten
Maßnahmen und erforderlichenfalls die der §§ 13, 15-19 GefStoffV zu beachten:

Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit KEF- Stoffen (Schutzstufe 4)
�  Messung der Stoffe, insbesondere zur frühzeitigen Ermittlung erhöhter Expositionen

infolge unvorhersehbarer Ereignisse
�  Abgrenzung des Gefahrenbereichs, Anbringung entsprechender Warn- und Sicher-

heitszeichen
�  Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) während der entsprechenden Tätig-

keiten, z.B. Atemschutzmasken.
�  Begrenzung der Tätigkeitsdauer auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß.
�  Keine Rückführung von abgesaugter Luft, ausgenommen wenn eine Reinigung dieser
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Luft durch behördlich anerkannte Verfahren erfolgt.
�  Meldung an die berufsgenossenschaftlichen Stellen ODIN/ ZAs

�  Beispiel: Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (Asbest, Künstliche Mineral-
fasern (KMF) unbekannter Herkunft, Polychlorierte Biphenyle (PCB) oder asbesthaltige
Beschichtungen).

Anmerkung:
Tätigkeiten, die unter den Anwendungsbereich der Schutzstufe 4 fallen, kommen bei
Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur selten vor und werden in der Regel von beauftragten
Spezialfirmen ausgeführt. In diesen Fällen ist die Umsetzung der Schutzmaßnahmen vom
Auftraggeber bei der Angebotseinholung und Umsetzung des Projektes zu beachten (siehe
Kapitel Fremdfirmeneinsatz).
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3.7 Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung sollte folgende Punkte enthalten:

�  welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können, siehe Kapitel Informationser-
mittlung,

�  welche Maßnahmen nach §§ 7-17 GefStoffV durchgeführt werden müssen, und.
�  das Ergebnis der Überprüfung von festgelegten Maßnahmen (§ 6 Arbeitsschutzgesetz).

Die Dokumentation ist ggf. um weitere Punkte zu ergänzen:

�  wenn von den in den TRGS genannten Maßnahmen und Erkenntnissen abgewichen
wird, ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu begründen, dass in
gleichwertiger Weise der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten
gewährleistet sind.
Anmerkung:  Dies gilt nur für die seit dem 01.01.05 veröffentlichten TRGS, die eine an-
dere rechtliche Verbindlichkeit als die vor diesem Datum erstellten TRGS besitzen, siehe
Kapitel Informationsermittlung.

�  wenn bei Stoffen und Zubereitungen mit gesundheitsschädigenden Eigenschaften auf
eine mögliche Substitution (§ 9 - Schutzstufe 2) verzichtet wird.

�  wenn weitere Maßnahmen zur Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes gemäß § 10 –
Schutzstufe 3 erforderlich sind (z. B. persönliche Schutzausrüstung).

�  wenn ein vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) veröffentlichter Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW) bei Tätigkeiten mit KEF-Stoffen der Kategorie 1 oder 2 eingehalten wird und da-
mit die Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 3 ausreichend sind.

�  wenn eine Zusammenarbeit von verschiedenen Firmen (siehe Kapitel 7) gegeben ist.

In welcher Form die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung erfolgen soll, wurde vom
Verordnungsgeber bisher nicht beschrieben. Sinnvoll ist die Verknüpfung von im Unterneh-
men bereits vorhandenen Dokumenten:

�  Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter
�  Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz
�  Betriebsanweisungen nach Gefahrstoffverordnung und Arbeitsanweisungen
�  Gefahrstoffverzeichnis
�  Messprotokolle
�  Explosionsschutzdokumente nach Betriebssicherheitsverordnung
�  Organisationsanweisungen (Betriebshandbuch, Organisationshandbuch )
�  Wartungspläne

4 Substitution von Gefahrstoffen (Ersatzstoffprüfun g)

Zur Gefährdungsbeurteilung gemäß § 7 Abs. 1 GefStoffV zählt es auch, die Möglichkeit einer
Substitution/ eines Ersatzes des Gefahrstoffes zu prüfen. Die Dringlichkeit einer Substitution/
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eines Ersatzes steigt mit zunehmenden Gefährdungspotential der Gefahrstoffe und ist in Ver-
bindung mit der jeweils zugeordneten Schutzstufe zu sehen:

Grundsätzlich ist gemäß § 7 Abs. 1 eine Substitution in Betracht zu ziehen. Das heißt, die
Gefährdung der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten, die von den Gefahrstoffen
ausgeht, ist auf ein Minimum zu reduzieren oder vollständig auszuschalten.

�  Schutzstufe 1  (Geringe Gefährdung)
Bei Schutzstufe 1 ist in der Regel keine Substitutionsprüfung erforderlich.

�  Schutzstufe 2  (Gefährdung)
Gemäß § 9 Abs. 1 hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die durch einen Gefahrstoff
bedingte Gefährdung auf ein Minimum reduziert wird. Dazu ist bevorzugt, der Ersatz des
gefährlichen Stoffes durch einen weniger gefährlichen Stoff durchzuführen. Darüber hin-
aus hat er Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu vermeiden oder Gefahrstoffe durch Stoffe o-
der Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen nicht o-
der weniger gefährlich sind. Der Verzicht auf eine mögliche Substitution muss in der Do-
kumentation der Gefährdungsbeurteilung begründet werden.
Der Arbeitgeber muss geeignete Ersatzstoffe zur Verfügung stellen, wenn ihm dies zu-
mutbar ist. Die Zumutbarkeit ist immer dann gegeben, wenn durch die Ersatzlösungen
die Summe der betroffenen betriebsbezogenen Faktoren (z.B. Material-, Anlage-, Ar-
beits-, Transport-, Lager-, Entsorgungskosten, technische und persönliche Schutzmaß-
nahmen, arbeitsmedizinische Vorsorge) im wesentlichen positiv beeinflusst werden. Im
Einzelfall können aber auch höhere Kosten einer Ersatzlösung zumutbar sein.

Die TRGS 440, Anlage 3 bietet mit Hilfe folgender Tabelle die Möglichkeit, verschiedene
Aspekte, die beim Vergleich zwischen eingesetztem Gefahrstoff und Ersatzprodukt zu
berücksichtigen sind, zu bewerten und so Entscheidungskriterien aufzuzeigen.

Einflussfaktoren Änderung
+/0/–

Bemerkungen

Materialkosten
Preisvergleich (auch Hilfsstoffe), Verbrauchsmengen

Anlagekosten
Neuanlage, Energie

Technische Schutzmaßnahmen
Lüftungsmaßnahmen, Brand/Ex- Schutz

Arbeitskosten
Vor- /Nacharbeiten, Rüstzeiten, Verfahrensdauer, Mit-
arbeiterqualifikation

Persönliche Schutzmaßnahmen
Schutzausrüstung, Hygienemaßnahmen,
Schwarz/Weiß- Bereiche

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Ausfallzeiten, Wege- und Untersuchungskosten
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Einflussfaktoren Änderung
+/0/–

Bemerkungen

Transportkosten
Frachttarife, Verpackung ...

Lagerkosten
WGK, TRbF 20, ...

Entsorgungskosten
Recycling, Abwasser, Abluft

Arbeitsplatzmessungen

Weitere Einflussfaktoren
Firmenimage

Abschließende Bewertung

�  Schutzstufen 3 und 4  (hohe Gefährdung)
Gefahrstoffe, bei denen die Maßnahmen nach Schutzstufe 3 oder 4 erforderlich sind,
müssen substituiert werden. Wenn dies nachweislich technisch nicht möglich ist, muss
die Verwendung oder Herstellung in einem geschlossenen System stattfinden oder,
wenn auch das nicht realisierbar ist, muss die Gefährdung nach dem Stand der Technik
soweit wie möglich verringert werden (§ 10 Abs. 1 GefStoffV)

Hilfen für die Beurteilung des gesundheitlichen Risikos durch Stoffe, Zubereitungen oder Er-
zeugnisse bieten dem Arbeitgeber z.B.:

�  die TRGS 440 (z. Zt. Anpassung an die Gefahrstoffverordnung noch erforderlich)
�  die TRGS 600 ff zu Ersatzstoffen (z. Zt. Anpassung an die Gefahrstoffverordnung noch

erforderlich)
�  BGIA-Empfehlungen
�  Produktgruppen-Codes der Bau-BG (GISCODES)

5 Gefahrstoffverzeichnis

Gemäß § 7 Abs. 8 hat der Arbeitgeber ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahr-
stoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Der
Arbeitgeber hat - zusätzlich auch nach § 14 Abs. 1 - sicher zu stellen, dass die betroffenen
Beschäftigten und deren Vertreter Zugang zu den Gefahrstoffverzeichnissen und allen Sicher-
heitsdatenblättern über die Stoffe und Zubereitungen haben, mit denen Beschäftigte Tätigkei-
ten durchführen (Ausnahme Schutzstufe 1, s. unten).

Mit einer Sammlung von Sicherheitsdatenblättern der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe,
denen z.B. eine Art Inhaltsverzeichnis der einzelnen Stoffe bzw. Produkte zugeordnet sind,
wäre die Mindestanforderung an ein Gefahrstoffverzeichnis bereits erfüllt.
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Für die Praxis ist es jedoch sinnvoll und nützlich, ein Gefahrstoffverzeichnis in der Weise zu
führen, dass noch weitere Informationen in ihm enthalten sind, die zur Erledigung zusätzlicher
Pflichten oder Überprüfungen benötigt werden. Dies kann sein: das aktuelle Datum der vor-
handenen Sicherheitsdatenblätter, der Jahresverbrauch, das jeweils zugeordnete Gefahren-
symbol und die R-Sätze sowie die Gefahrguteinstufung (RID/ADR). Ggf. ist es hilfreich, auf ei-
ne zutreffende Betriebsanweisung zu verweisen oder zu vermerken, welche Schutzstufe an-
zunehmen ist.

Für den Fall, dass die Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten nur eine geringe
Gefährdung ergibt (Schutzstufe 1) und die Maßnahmen der Schutzstufe 1 ausreichend sind,
besteht gem. § 7 Abs. 8 Satz 2 keine Verpflichtung, für diese Stoffe ein Gefahrstoffverzeichnis
zu führen.

Um jedoch einen Überblick zu erlangen, welche Stoffe im Betrieb bereits erfasst worden sind,
und auf Änderungen in der Einstufung reagieren zu können, empfiehlt es sich, alle Stoffe, die
auf der Basis eines Sicherdatenblattes beurteilt wurden, im Gefahrstoffverzeichnis zu führen.
Dies betrifft auch die nicht als Gefahrstoff eingestuften Produkte.

Das Gefahrstoffverzeichnis kann z. B. eine Tabelle sein, die in den einzelnen Spalten folgende
Daten zu den jeweils verwendeten Gefahrstoffen enthält:

Gefahrstoff-
bezeichnung /
Produktname
z.B.

Datum
Sicher-
heitsda-
tenblatt

Gefah-
ren-
symbol

R-
Sätze

UN-Nr.
Klassifi-
zierung
ADR/RI
D

Jahres-
verbrauch
(ge-
schätzt)

Was-
ser-ge-
fähr-
dungs-
klasse

Standort /
Organisati-
onseinheit

Bemerk-
ungen

Dieselkraftstoff
/ Power-Diesel
3000

13.05.05 Xn, N 40,
65,
66,
51/53

UN
1202,
3, III

150 l 2 A-UC Betrieb-
sanweis-
ung
Nr. 016

Zu erfassen sind auch Gefahrstoffe, die durch Tätigkeiten entstehen, wie Dieselmotoremis-
sionen oder Schweißrauch sowie „sonstige gefährliche Arbeitsstoffe“ wie erstickende Gase
(s. § 3 Abs. 1).

6 Betriebsanweisung und Unterweisung

6.1 Betriebsanweisung

6.1.1 Erstellung
Ab der Schutzstufe 2 (s. Kapitel 3.5) erhält der Mitarbeiter eine schriftliche Information über
die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Form einer Betriebsanweisung (§ 14 GefStoffV). Die Be-
triebsanweisung ist in verständlicher Form und Sprache der Beschäftigten zu verfassen und
ist am Arbeitsplatz vor Aufnahme der Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.
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6.1.2 Inhalt
Als Informationsquelle für den Inhalt der Betriebsanweisungen dienen insbesondere das Si-
cherheitsdatenblatt (s. Kapitel 2) sowie Gefahrstoffdatenbanken (z.B. Gestis). Die für die Er-
stellung relevanten Kapitel des Sicherheitsdatenblatts sind in der folgenden Abbildung aufge-
führt. Bei der Erstellung sind die arbeitsplatz- und tätigkeitsspezifischen Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen (siehe dazu Kapitel 3 Gefährdungsbeurteilung).
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Befüllen einer Betriebsanweisung mit Daten aus dem EG Sicherheitsdatenblatt

Gefahrstoffbeze ichung

�  Handelsname, Synonym, Trivial-
name 1.1 [1,1]

�  Alle im EG-SDB unter Kapitel 3 [2]
angegebenen Inhaltsstoffe der Zu-
bereitung/ Reinstoff

Gefahren für Mensch für U mwelt

�  R-Satzbeschreibungen aus  2 [3.1]
Gefahrstoffrechtliche Einstufung

�  Gefahrensymbole aus 2 [3.1]  Ge-
fahrstoffrechtliche Einstufung

�  Wassergefährdungsklasse 15.2

Schutzmaßnahmen und Verhalten s-
regeln
�  S-Satzbeschreibungen aus  15.2

[15.1] S-Sätze
�  Gebotssymbole aus 8.2.1.1-8.2.1.4

[8.3.2-8.3.5] und mit Artikelbe-
zeichnung zu den Schutzarten aus
dem Schutzkleidungskatalog

�   Zusätzliche Hinweise zur Gestal-
tung technischer Anlagen 8.1

�  7.2 [7.2.1] Anforderung an Lager-
räume, Behälter [7.2.2] Zusam-
menlagerungshinweise

Verhalten im Gefa hrenfall

�  Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
�  personenbezogene Vorsichtsmaß-

nahmen (Kapitel 6 [6])
�  geeignete Löschmittel und unge-

eignete Löschmittel (Kapitel 5 [5])
�  besondere Gefährdungen durch

den Stoff, seiner Verbrennungspro-
dukte oder Gase

�  besondere Schutzausrüstung
/zusätzliche Hinweise

Erste Hilfe

�  4.1 Allgemein
�  4.2 Einatmen
�  4.3 Hautkontakt
�  4.4 Augenkontakt
�  4.5 Verschlucken

Sachgerechte Entso rgung

�  Abfallschlüssel mit Bezeich-
nung Kapitel 13 [13]
- unverbrauchtes Produkt
- verbrauchtes Produkt
- Verpackung

Zusammenfassung aller relevanten Kapitel des EG-
Sicherheitsdatenblattes für die Betriebsanweisung

1 Handelsname, Trivialname, Synonym [1.1]
2. mögliche Gefahren [3.1]
3. Inhaltsstoffe [2.1]
4. Erste Hilfe [4]
5. Brandschutz [5]
6. personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Verfahren zur
Reinigung/Aufnahme [6]
7. Handhabung und Lagerung [7]
8.2 Gestaltung technischer Anlagen [8.1]
8.3.1-8.3.4 zu Persönlicher Schutzausrüstung [8.3.1-8.3.4]
13. Angaben zur Entsorgung [13]
15.1 Gefahrensymbole, R- und S-Sätze [15.1]
15.2 Wassergefährdungsklassen [15.2]

gemäß § 14 GefStoffV

Hinweis in [] Klammern sind die Kapitel gemäß der
nach den alten Vorschriften erstellten EG Sicherheits-
datenblätter genannt
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Die Angaben sollten so konkret wie möglich erfolgen, so dass sie in praktisches Verhalten und
Handeln umgesetzt werden können. Unbestimmte Begriffe wie z.B. regelmäßig, ausreichend,
geeignet, angemessen sollten vermieden werden:
�  statt "geeigneter Schutzhandschuh" z.B. "Nitrilhandschuhe" mit Angaben z.B. zu Farbe

oder Materialnummer
�  statt "regelmäßig" z.B. "jede Woche einmal"
�  statt "Atemschutz" z.B. "Atemschutzgerät, Einwegfiltermaske, Filter P2"

6.1.2.1 Form
Eine bestimmte Form ist nicht vorgegeben. In der Praxis bewährt hat sich jedoch die Nutzung
der orange-farbenen DIN A4 – Formulare (s. oben und TRGS 555).
Wenn Stoffe der gleichen Tätigkeit dienen, die gleichen Eigenschaften und Gefahren aufwei-
sen und die notwendigen Schutzmaßnahmen identisch sind, können diese in einer Gruppen-
bzw. Sammelbetriebsanweisung zusammengefasst werden. Dies bietet sich z.B. bei „Sprays
zur Wartung / Instandhaltung“, bei „Saure Reinigungsmittel“ oder „Lösemittelhaltige Farben
und Lacke“ an.

Wenn es möglich ist, sollten die Aussagen durch Abbildungen verdeutlicht werden (z.B. Abbil-
dung der Schutzhandschuhe, der geeigneten Hilfsmittel).
Damit die Anweisung „offiziell“ im Betrieb in Kraft gesetzt ist, wird die Freigabe durch Unter-
schrift des Vorgesetzten empfohlen.

6.1.3 Geltungsdauer
Die Geltungsdauer von Betriebsanweisungen ist nicht begrenzt, solange
�  sich die Arbeitsbedingungen nicht maßgeblich verändern (in diesem Fall hat der Betrieb

die fachkundige Person entsprechend zu informieren),
�  sich die gefahrstoffrechtliche Einstufung nicht ändert und
�  sich die Zusammensetzung des Produkts nicht ändert.

6.2 Unterweisung
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigen anhand der Betriebsanweisung
über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen
werden. Die Unterweisung hat vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich,
arbeitsplatzbezogen zu erfolgen. Der Vorgesetzte ist für die Durchführung verantwortlich.
Sinnvollerweise sollte er die Unterweisung selbst durchführen, da nur er die arbeitplatz- und
tätigkeitsspezifischen Gegebenheiten beurteilen kann. Der Inhalt und der Zeitpunkt der Unter-
weisung sind zu dokumentieren und vom Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.
Obwohl in der GefStoffV eine Unterweisung bei Tätigkeiten geringer Gefährdung (Schutzstufe
1) nicht vorgesehen ist, hat der Vorgesetzte im Rahmen der Unterweisung nach ArbSchG die
allgemeinen Regelungen zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen vermitteln (TRGS 500).
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7 Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen

7.1 Grundsätze
Gesetzlich ist der Einsatz asbesthaltiger Gefahrstoffe (Produkte mit > 0,1 % Asbest) seit 1995
verboten. Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen sind nur im Rahmen von Abbruch-,
Demontage-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, so genannte ASI-Arbeiten gemäß An-
hang IV Nr. 1 (2) Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zulässig.
Zu beachten ist, dass auch bei Arbeiten mit geringer Exposition, d.h. einer Asbestfaser-
konzentration < 15.000 Fasern/m3 noch ein Krebsrisiko besteht. Weitergehende Maßnahmen
zur Minimierung der Asbestfaserkonzentration sind daher anzustreben. Das Tragen von
Atemschutz (Einwegmaske) ist empfehlenswert.

7.2 Vorkommen von asbesthaltigen Gefahrstoffen
In Versorgungsunternehmen können asbesthaltige Gefahrstoffe vorkommen zum Beispiel in
Form von:

�  asbesthaltigen Dichtungsschnüren
�  Asbestzementplatten
�  Asbestzementrohren

Weitere Beispiele siehe Tabelle „Arbeiten mit Asbest“

Dichtungsschnüre sind schwach gebundene Asbestprodukte. Diese haben in der Regel eine
Rohdichte unter 1000 kg/m3.
Asbestzementprodukte gelten als fest gebundene Asbestprodukte und haben in der Regel ei-
ne Rohdichte über 1400 kg/m3 und einen Asbestgehalt von < 15 Gewichtsprozent.

Die Prüfung, welche asbesthaltigen Gefahrstoffe im Unternehmen vorkommen können, wird
von dem betrieblich Verantwortlichen unter Beteiligung des zuständigen Sachkundigen für
Asbest veranlasst. Das Erstellen eines Asbestkatasters ist empfehlenswert.

7.3 Sachkundige Person
Zur Durchführung von ASI-Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen nach Nr. 5.4.1 TRGS
5191 sind Sachkundige für Asbest erforderlich. Die Anforderungen an die Sachkunde richten
sich nach Art und Umfang der Arbeiten und sind in Nr. 2.7 TRGS 519 festgelegt.
Die Ausbildung und Ernennung von Sachkundigen wird durch den betreffenden Verantwortli-
chen der Abteilung veranlasst. Dieser hat die weitere Fortbildung zum Erhalt der Sachkunde
zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Namen der ernannten Sachkundigen im Betriebs-
bzw. Unternehmenshandbuch aufzuführen.

Der Umfang der Weisungsbefugnis der Sachkundigen für Asbest ist festzulegen und in der im
Betriebs- bzw. Unternehmenshandbuch aufgeführten Ablauforganisation zu dokumentieren.

                                                
1 Technische Regeln für Gefahrstoffe 519 – Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsar-

beiten
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Vor Beginn von ASI-Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen ist immer der zuständige Sach-
kundige für Asbest einzubeziehen. Dies ist nicht erforderlich, wenn Arbeiten mit geringer Ex-
position < 15.000 F/m3 (s. Abschnitt 7.5) bzw. geringen Umfangs (s. Abschnitt 7.6) durchge-
führt werden, für die bereits eine unter Beteiligung des Sachkundigen erstellte Gefährdungs-
beurteilung und Betriebsanweisung nach Gefahrstoffverordnung vorliegen und die Beschäf-
tigten entsprechend unterwiesen sind.

7.4 Planung
Bei der Planung von Abbruch-, Demontage-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten ist zu
prüfen, ob asbesthaltige Gefahrstoffe auftreten können. Beim Auftreten nichtidentifizierbarer
Werkstoffe ist im Zweifel nach Abstimmung mit dem zuständigen Sachkundigen für Asbest die
Untersuchung einer Materialprobe zu veranlassen. Dieser bestimmt den Umfang der Untersu-
chung und die Prüfstelle.

Für Flachdichtungen, die nicht als asbestfrei aufgrund von Kennzeichnungen oder Dokumen-
tation identifiziert werden können, sind beim Ausbau die entsprechend erforderlichen Maß-
nahmen für asbesthaltige Gefahrstoffe gemäß BGI 664 Teil 2 AT12 umzusetzen.

7.5 Arbeiten mit geringer Exposition
Arbeiten mit geringer Exposition liegen nach Nr. 2.8 TRGS 519 vor, wenn die Asbestfaserkon-
zentration am Arbeitsplatz von < 15.000 F/m3 unterschritten wird.
Von den Beschäftigten in Versorgungsunternehmen können Arbeiten mit geringer Exposition
nach entsprechender Unterweisung durch den zuständigen Sachkundigen für Asbest
(s. Abschnitt 7.3) ausgeführt werden. Die Arbeiten sind im Betriebs- bzw. Unternehmenshand-
buch entsprechend zu dokumentieren, zum Beispiel:

�  Ausbau asbesthaltiger Flachdichtungen mit geprüften Arbeitsverfahren gemäß
BGI 664 Teil 2 AT1 (Muster-Betriebsanweisung s. Anlage 1 )

�  Ausbau von Asbestzementrohren mit geprüften Arbeitsverfahren gemäß
BGI 664 Teil 2 BT3 und BT4 (Muster-Betriebsanweisung s. Anlage 2 )

Weitere Beispiele sind in Tabelle „Arbeiten mit Asbest“ grün markiert aufgeführt.

Alle  gemäß BGI 664 Teil 2 geprüften Arbeitsverfahren sind im Internet unter
http://www.hvbg.de/d/bia/pra/asbest/ veröffentlicht, d.h. auch die nach Juli 2000 ergänzten Ar-
beitsverfahren.

Für folgende Beispiele sind keine geprüften Arbeitsverfahren gemäß BGI 664 Teil 2 vorhan-
den:

�  Ausbau von Asbestzement-Platten (auch kleinformatige) in Innenräumen
�  Wartung von asbesthaltigen Bremsbelägen in Aufzugs- und Krananlagen

                                                
2 Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei ASI-Arbeiten – Asbesthaltige Flachdichtun-

gen
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Für solche Tätigkeiten ist zu prüfen, ob das Vorliegen einer Asbestfaserkonzentration von
< 15.000 F/m3 mit drei Messungen gemäß Nr. 2.10 (1) und Anlage 6 TRGS 519 nachgewie-
sen wird oder die Tätigkeit als Arbeiten geringen Umfangs eingestuft wird. In letzterem Fall
sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten (s. Abschnitt 7.6, 7.8 und 7.10).

Beispiele sind in Tabelle „Arbeiten mit Asbest“ gelb-grün markiert aufgeführt.

7.6 Arbeiten geringen Umfangs
Arbeiten geringen Umfangs liegen nach Nr. 2.9 TRGS 519 vor, wenn die Asbestfaserkonzent-
ration < 100.000 F/m3 beträgt und maximal zwei Beschäftigte die Arbeiten ausführen. Die Ar-
beit darf inklusive der Nebenarbeiten (z.B. Reinigung) maximal vier Stunden dauern.
Beim Entfernen von Asbestzementplatten im Außenbereich muss die Fläche kleiner 100 m2

betragen.
Die entsprechend erforderlichen Schutzmaßnahmen gemäß Nr. 14.2 TRGS 519 sind umzu-
setzen. Das Vorliegen einer Asbestfaserkonzentration von < 100.000 F/m3 ist mit einer Mes-
sung gemäß Nr. 2.10 (4) TRGS 519 zu ermitteln.
Von den Beschäftigten in Versorgungsunternehmen können ASI-Arbeiten geringen Umfangs
nach entsprechender Unterweisung durch den zuständigen Sachkundigen für Asbest (s. Ab-
schnitt 3) durchgeführt werden. Die Arbeiten sind im Betriebs- bzw. Unternehmenshandbuch
entsprechend zu dokumentieren.

Beispiele sind in Tabelle „Arbeiten mit Asbest“ gelb markiert aufgeführt.

7.7 Umfangreiche Arbeiten
Umfangreiche Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen liegen vor, wenn z. B. Bauten oder
Bauteile großflächig entsorgt oder saniert werden. Für den Fall, dass solche Arbeiten im Ver-
sorgungsunternehmen erforderlich sind, ist ein entsprechend qualifizierter Fachbetrieb
(s. Abschnitt 7.11) mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen.
Aufgrund des erforderlichen hohen Aufwandes an Fachkunde und Ausstattung werden die Ar-
beiten in der Regel nicht von Beschäftigten der Versorgungsunternehmen ausgeführt.

Beispiele sind in Tabelle „Arbeiten mit Asbest“ orange markiert aufgeführt.

7.8 Mitteilung an die Behörde
Die für den Firmensitz zuständige Arbeitsschutzbehörde ist von „Arbeiten mit geringer Exposi-
tion“ (s. Abschnitt 7.5) einmalig durch eine unternehmensbezogene Anzeige vom Verantwort-
lichen in Abstimmung mit dem zuständigen Sachkundigen für Asbest schriftlich zu informieren.
Dafür sind die Anlagen 1.1 und 1.4 der TRGS 519 auszufüllen (s. Anlage 3 und 4)
Der Mitteilung sind beizufügen:

�  Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV
�  Name des weisungsbefugten Sachkundigen vor Ort mit Nachweis der Sachkunde
�  Unterweisungsnachweis der entsprechend Beschäftigten
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Werden Arbeiten geringen Umfangs (s. Abschnitt 7.6) durchgeführt, ist die Behörde zusätzlich
über Ort und Zeit vor Arbeitsbeginn per Telefax oder E-Mail gemäß Anlage 1.2 TRGS 519 zu
informieren.
Werden die Arbeiten nicht am Firmensitz vorgenommen, ist die Mitteilung an die für den Ort
der Tätigkeit zuständige Arbeitsschutzbehörde zu senden.

Die Mitteilung ist zu erneuern vor Ablauf einer behördlich genannten Frist und bei wesentli-
chen Änderungen:

o Wechsel des Sachkundigen für Asbest

o des Arbeitsverfahrens

o der Schutzmaßnahmen

Den betroffenen Beschäftigten ist Einsicht in die Mitteilung zu geben.
Eine Kopie der Mitteilung an die Behörde erhalten:

·  der Betriebsarzt

·  der Betriebsrat

·  die zuständige Berufsgenossenschaft (BGFW bzw. BGFE) gemäß Nr. 3.2 Abs.

1 TRGS 519

7.9 Beschäftigungsbeschränkungen
Zum Schutz besonderer Personengruppen gelten für ASI-Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahr-
stoffen Beschäftigungsbeschränkungen, siehe

·  Jugendarbeitsschutzgesetz

·  Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz

7.10  Arbeitsmedizinische Vorsorge
Für ASI-Arbeiten mit geringer Exposition < 15.000 Fasern/m3 (s. Abschnitt 7.5) sind den Be-
schäftigten gemäß § 16 (3) GefStoffV Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen gemäß
BGI 504-1-2 in Absprache mit dem Betriebsarzt vor Aufnahme der Tätigkeit anzubieten.

Wird bei Tätigkeiten die Asbestfaserkonzentration von 15.000 Fasern/m3 überschritten, sind
vom zuständigen Verantwortlichen für die betroffenen Personen Arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchungen gemäß BGI 504-1-2 vor Aufnahme der Tätigkeit zu veranlassen.

7.11  Fremdfirmeneinsatz
Die Vergabe von Abbruch-, Demontage-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fremd-
firmen erfolgt nach Abstimmung mit dem zuständigen Sachkundigen für Asbest.
Der Auftragnehmer (AN) muss über die entsprechend erforderliche Sachkunde gemäß
TRGS 519 Nr. 2.7 verfügen. Mit ASI-Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten
(z.B. Spritzasbest, leichte asbesthaltige Platten, Asbestpappen, Dichtungsschnüre) und einer
Asbestfaserkonzentration > 15.000 Fasern/m3 dürfen nur AN beauftragt werden, die dafür als
Fachbetrieb von der Behörde gemäß Nr. 3.1 TRGS 519 zugelassen sind.
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Der AN hat alle Arbeiten in eigener Verantwortung im Rahmen seiner Lieferungs- und Leis-
tungspflicht auszuführen.

Bei gegenseitiger Gefährdung benennt der Auftraggeber einen Koordinator gemäß Nr. 5.4.4
TRGS 519. Der Umfang der Weisungsbefugnis ist festzulegen.

Die geplanten Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen müssen durch den Arbeitnehmer
spätestens 7 Tage vor Beginn der zuständigen Arbeitsschutzbehörde mitgeteilt werden. Um
ganz sicher zu gehen, dass die Mitteilung den Anforderungen des Auftraggebers entspricht, ist
es ratsam diese vorher einzusehen. Eine Kopie der Mitteilung bzw. der Zulassung ist vom Ar-
beitnehmer zu verlangen und vom Projektverantwortlichen zu prüfen.

Die erforderlichen Maßnahmen der aktuell gültigen TRGS 519 sind umzusetzen. Dies gilt
auch, wenn der Arbeitnehmer die Arbeiten von einem Subunternehmer ausführen lässt.
Die Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen durch den Arbeitnehmer ist vom Pro-
jektverantwortlichen mittels Stichproben zu überprüfen, zum Beispiel:

·  Arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten

·  Benennung des Sachkundigen für Asbest

·  Betriebsanweisung, Unterweisung, Arbeitsplan

·  Prüfergebnis von Industriestaubsaugern und Geräten zur Entlüftung bzw. Un-

terdruckhaltung (Zu beachten: Die Geräte sind jährlich zu warten und zu prü-

fen!)

Die Entsorgung erfolgt entsprechend den Angaben in Abschnitt 7.12.

7.12  Entsorgung von asbesthaltigen Gefahrstoffen
Die fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Gefahrstoffen erfolgt gemäß den Angaben
für nachweispflichtige Abfälle im Betriebs- bzw. Unternehmenshandbuch Handbuch (siehe
Kapitel 9.14 Entsorgungshandbuch3).

Entfernte und abgesaugte asbesthaltige Materialien müssen deponiegerecht zum Abtransport
in vorschriftsmäßiger Verpackung (z.B. Big-Bags) mit Kennzeichnung für asbesthaltige Er-
zeugnisse nach Nr. 9.3 (2) TRGS 519 bereitgestellt werden.
Das Abfahren sowie die Entsorgung der asbesthaltigen Materialien erfolgt durch ein in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber beauftragtes Entsorgungsunternehmen. Die abfallrechtlichen
Übernahme- und Begleitscheine sind dem Auftraggeber sofort nach der Entsorgungsdurchfüh-
rung im Original vorzulegen.

                                                
3 Entsorgungshandbuch für Energieversorgungsunternehmen, BDEW – Bundesverband der Energie-

und Wasserwirtschaft e.V und VGB PowerTech e.V., ISBN 978-8022-0536-1
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Arbeiten mit Asbest:
Beispiele von Versorgungsunternehmen

(Angaben gemäß Anlage 1.4 TRGS 519
- Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan -)

Nr. Art des asbesthal-
tigen Produktes

Arbeiten
in

Innen-
räumen/

im Freien

Tätigkeits-

beschrei-
bung

BGI 664 Teil 2:

Geprüfte Arbeits-
verfahren mit ge-
ringer Exposition

Bewertung des

Faserfreisetzungspo-
tentials bzw. der Ar-
beitsmenge

Technische Schutzmaß-
nahmen,

besondere Arbeitsmittel

Organisatorische

Schutzmaßnahmen

Anforderungen an
sachkundige Per-
sonen

Persönliche

Schutzausrüs-
tung

Maßnahmen
bei Betriebs-
störungen,
Unfällen und
Notfällen

Abfallbehandlung Freigabe der
Arbeits-

stätte nach Ab-
schluss

der Arbeiten

Mitteilung an die
Behörde

1 Asbesthaltige
Flachdichtungen

fest gebunden

Innenräu-
me

Ausbau as-
besthaltiger
Flachdich-
tungen

AT 1

Asbesthaltige
Flachdichtungen

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs. 8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-2 Nr.2

Industriestaubsauger 1)

Oberflächen mit staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.
Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170601 4)

Dämmmaterial, das As-
best enthält.

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

2 Asbesthaltige Pa-
ckungen

schwach gebunden

Innenräu-
me

Ausbau as-
besthaltiger
Packungen
aus Armatu-
ren

AT 2

Asbesthaltige
Stopfbuchsen

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs.8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-2 Nr.3

Industriestaubsauger 1)

Oberflächen mit staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170601 4)

Dämmmaterial, das As-
best enthält.

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

3 Asbestschnüre

schwach gebunden

Instandhaltungsar-
beiten an Brennertü-
ren oder

Putzdeckel an Stan-
dardheizkesseln

Innenräu-
me

Ausbau as-
besthaltiger
Dichtungs-
schnüre

AT 7

Ausbau von
Dichtschnüren

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs. 8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-AT7

Glovebag

Industriestaubsauger 1)

Oberflächen mit staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170601 4)

Dämmmaterial, das As-
best enthält.

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

4 Asbestzementplat-
ten

fest gebunden

im Freien Vorberei-
tende Ar-
beiten für
die Monta-
ge, Bohrar-
beiten, set-
zen von An-
kern

BT 5

Lochen von
Durchführungen in
Verbindung mit
Asbestzement-
wellplatten

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs. 8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-2 Nr.11,

Industriestaubsauger 1)

Unbeschichtete Asbestze-
mentprodukte mit Staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Verwendung von reiß-
festen mit „Achtung As-
best“ gekennzeichneten
Foliensäcke.
Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170605 4)

asbesthaltige Baustoffe

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

5 Asbestzementplat-
ten

fest gebunden

im Freien Entfernen
von einzel-
nen, klein-
formatigen
Asbest-
zement-
platten

BT 6

Entfernen von
einzelnen klein-
formatigen As-
bestzementplatten
z.B. "Kunstschie-
fer"

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs. 8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-2 Nr.12

Industriestaubsauger 1)

Unbeschichtete Asbestze-
mentprodukte mit Staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170605 4)

asbesthaltige Baustoffe

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519
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Nr. Art des asbesthal-
tiges Produktes

Arbeiten
in

Innen-
räumen/

im Freien

Tätigkeits-

Beschrei-
bung

BGI 664 Teil 2:

Geprüfte Arbeits-

verfahren mit ge-
ringer

Exposition

Bewertung des

Faserfreisetzungspo-
tentials bzw. der Ar-
beitsmenge

Technische Schutzmaß-
nahmen,

besondere Arbeitsmittel

Organisatorische

Schutzmaßnahmen

Anforderungen an

sachkundige Per-
sonen

Persönliche

Schutzausrüs-
tung

Maßnahmen
bei Betriebs-
störungen,
Unfällen und
Notfällen

Abfallbehandlung Freigabe der
Arbeits-

Stätte nach Ab-
schluss

der Arbeiten

Mitteilung an die
Behörde

6 Asbestzementrohre im Freien Ausbau von
Asbestze-
mentrohren

BT 3 Knackver-
fahren

BT 4 Sägeverfah-
ren

< 15.000 Fasern/m³

keine Messung erfor-
derlich (Nr. 2.10 Abs.8
TRGS 519)

Arbeiten mit geringer
Exposition

BGI 664-2 Nr. 9

BGI 664-2 Nr. 10

Hydraulikrohrschneider bzw.
Handrohrschneider, lang-
samlaufende hartmetallbe-
stückte Trenngeräte (Sägen,
Fräsen)

Oberflächen mit staubbin-
denden Mitteln besprühen
bzw. Oberfläche feucht hal-
ten.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Empfehlung:

Filtrierende
Halbmaske FFP2
und

Einmalschutzan-
zug

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken.

AbfSchl. AVV 170605 4)

asbesthaltige Baustoffe

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

7 Asbestzementplat-
ten

fest gebunden (Nr.
2.12 TRGS 519)

< 15.000 Fasern/m³

z.B. in Trafostatio-
nen als Brandab-
schottung oder

Kabelkanalabde-
ckung

im Freien
und

Innenräu-
me
(Nr.15.2,
15.3
TRGS
519)

Aufdecken
und schlie-
ßen einzel-
ner groß-
formatiger
Asbestze-
mentplatten
an Kabelka-
nälen
Fläche: <
100 m²
(Nr.2.9 Abs.
2 TRGS
519)

nicht anwendbar < 15.000 Fasern/m³

Konzentration mittels
Messung feststellen
(Nr. 2.10 Abs.1-3, 5-7,
9 u. Anlage 6 TRGS
519).

Arbeiten mit geringer
Exposition
(Nr. 2.8 TRGS 519)

Industriestaubsauger 1)

Wenn möglich unbeschich-
tete Asbestzementprodukte
mit staubbindenden Mitteln
besprühen bzw. Oberfläche
feucht halten

(Nr. 7.1 Abs. 1, 7.4 TRGS
519)

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Angebot für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersu-
chung 2)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Organisatorische Maßnah-
men s. Nr. 6 TRGS 519

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 3 und
Anlage 5  TRGS 519)

"kleine" Asbestsach-
kunde

Einmalschutzan-
zug

(Nr. 8.3, 9.3
Abs.2 TRGS
519)

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken (siehe Nr.13
TRGS 519).

AbfSchl. AVV 170605 4)

asbesthaltige Baustoffe

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.

Eine Freigabe-
messung ist
nicht erforder-
lich.

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519

8 Asbestzementplat-
ten

fest gebunden (Nr.
2.12 TRGS 519)

> 15.000-100.000
Fasern/m³

z.B. in Trafostatio-
nen als Brandab-
schottung,

Kabelkanalabde-
ckung oder auf Dä-
chern bzw.

an Fassaden

im Freien
und

Innenräu-
me
(Nr.15.2,
15.3
TRGS
519)

Ausbau ein-
zelner
großforma-
tiger As-
bestze-
mentplatten
Fläche: <
100 m²
(Nr.2.9 Abs.
2 TRGS
519)

nicht anwendbar > 15.000 bis 100.000

Konzentration mittels
Messung feststellen
(Nr. 2.10 Abs.1-7, 9
TRGS 519).

Arbeiten geringen Um-
fangs
(Nr.2.9 TRGS 519),

Expositionszeit:
2 Personen max. 2 Std.

Entsprechende Maßnahmen

nach: Nr. 7, 14.2, 15 und
16.2 TRGS 519

Industriestaubsauger 1)

Wenn möglich unbeschich-
tete Asbestzementprodukte
mit staubbindenden Mitteln
besprühen bzw. Oberfläche
feucht halten. Nach Ab-
schluss der Arbeiten Ober-
flächen feucht abwischen
oder absaugen.

Benennung eines Sachkun-
digen (Nr. 5.4.1 TRGS 519)

Pflicht zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersu-
chung 3)

Zulassung nicht erforderlich
(Nr. 3.1 TRGS 519)

Betriebsanweisung, Unter-
weisung (Nr. 5.2 TRGS
519)

Organisatorische Maßnah-
men s. Nr. 6 TRGS 519

Asbestsachkunde
(Nr. 2.7 Abs. 2 und
Anlage 4 TRGS 519)

"mittlere" Asbest-
sachkunde

Filtrierende
Halbmaske FFP2
bzw. Masken mit
Gebläse und
Partikelfilter
TM1P,

Einmalschutzan-
zug (s. Nr. 8 und
9 TRGS 519)

Waschgelegen-
heit vor Ort (s.
Nr. 14.2 Abs. 6
TRGS 519)

Dusche nicht er-
forderlich (s. Nr.
9.2 Abs. 2 TRGS
519)

Sachkundigen
informieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Reißfeste mit „Achtung
Asbest“ gekennzeich-
nete Foliensäcke ver-
wenden.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken (siehe Nr.13
TRGS 519).

AbfSchl. AVV 170605 4)

asbesthaltige Baustoffe

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung und visu-
eller Überprü-
fung.
Auf Freigabe-
messungen kann
unter Besonde-
ren Bedingungen
(Abschottung,
kleiner Arbeits-
bereich mit In-
dustriestaubsau-
ger 1) im Dauer-
betrieb und Ab-
luftführung nach
außen) verzich-
tet werden.

(Nr.14.2 Abs. 3
u. 5 TRGS 519)

Unternehmens-
bezogene Mittei-
lung gem. Anlage
1.1 und 1.4 TRGS
519, sowie er-
gänzende Mittei-
lung gem. Anlage
1.2 über Zeit und
Ort
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Nr. Art des asbesthal-
tigen Produktes

Arbeiten
in

Innen-
räumen/

im Freien

Tätigkeits-

Beschrei-
bung

BGI 664 Teil 2:

Geprüfte Arbeits-

verfahren mit ge-
ringer

Exposition

Bewertung des

Faserfreisetzungspo-
tentials bzw. der Ar-
beitsmenge

Technische Schutzmaß-
nahmen,

besondere Arbeitsmittel

Organisatorische

Schutzmaßnahmen

Anforderungen an

sachkundige Per-
sonen

Persönliche

Schutzausrüs-
tung

Maßnahmen
bei

Betriebsstö-
rungen,

Unfällen und
Notfällen

Abfallbehandlung Freigabe der
Arbeitsstätte
nach Ab-
schluss

der Arbeiten

Mitteilung an die
Behörde

9 Asbesthaltige Be-
schichtungsstoffe

schwach gebunden
(Nr. 2.11  TRGS
519)

z.B.

Brandschottungen

Kabelkanaldurchfüh-
rungen

im Freien
und

Innenräu-
men

entfernen
von asbest-
haltigen
Farbresten,
Beschich-
tungen usw.

nicht anwendbar > 100.000 Fasern/m³
bis

< 6.000.000 Fasern/m³

Konzentration mittels
Messung feststellen

(Nr. 2.10 Abs.1-7
TRGS 519).

umfangreiche Arbeiten

Sanierungsarbeiten
(Nr. 2.2 TRGS 519)

Der Fachbetrieb (Auftrag-
nehmer) hat die entspre-
chenden Maßnahmen nach
Nr. 7 und Nr. 14.1 TRGS
519 umzusetzen:

Arbeitsbereichsabschottung,

Unterdruckregistrierung,

Lüftungsgerät (Unterdruck),

Industriestaubsauger 1),

Personen- und Material-
schleuse

Arbeiten dürfen nur von be-
hördlich zugelassenen
Fachbetrieben durchgeführt
werden (Nr. 3.1 TRGS 519),

Der Auftraggeber benennt
einen Koordinator bei ge-
genseitiger Gefährdung (Nr.
5.4.4 TRGS 519).

Kopie der Zulassung (Nr.
3.1 TRGS 519) und Kopie
der Mitteilung an die Behör-
de.

Auftraggeber führt beim be-
auftragten Fachbetrieb
Stichproben-Kontrollen
durch zu:

arbeitsmed. Vorsorgeunter-
suchung 3),

Benennung des Sachkundi-
gen (Nr. 5.4.1 TRGS 519),

Betriebsanweisung, Unter-
weisung, Arbeitsplan (Nr.
5.2, 5.3 TRGS 519)

Fachbetrieb mit As-
bestsachkunde

gem. Nr. 2.7 und
Anlage 3 TRGS 519

"große" Asbestsach-
kunde

Der Fachbetrieb
(Auftragnehmer) hat
schriftlich den sach-
kundigen Aufsichts-
führenden (Nr. 5.4.2
TRGS 519) zu be-
auftragen und fach-
kundiges Personal
(Nr. 5.4.3 TRGS 519)
einzusetzen.

Der Fachbetrieb
(Auftragnehmer)
hat die entspre-
chenden Maß-
nahmen nach Nr.
8, 9 TRGS 519
umzusetzen:

Vollmasken mit
Partikelfilter P3
bzw.Isoliergeräte
mit Vollmaske.
Geräte vor Be-
nutzung prüfen
(Nr. 3.2.12 BGR
190),

Schutzanzüge
(BGR 189)

Dusche am Ar-
beitsort

Sachkundigen
Aufsichtfüh-
rende (AN)
und Koordina-
tor (AG) infor-
mieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Festsstoffe in reißfeste
mit „Achtung Asbest“
gekennzeichnete Fo-
liensäcke abfüllen.

Staubdicht (geklebt,
abgebunden) verpa-
cken (siehe Nr.13
TRGS 519).

Schlämme und Flüssig-
keiten in dichtschlie-
ßende Fässer abfüllen.

AbfSchl. AVV 170601 4)

Dämmmaterial,

das Asbest enthält

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung, Messung
der Asbestfaser-
konzentration
und visueller
Überprüfung
(Nr.14.4 TRGS
519)

Mitteilung erfolgt
durch Fachbetrieb
(AN)

10 Spritzasbest

schwach gebunden
(Nr. 2.11 TRGS 519)

Innenräu-
men

Sanierung
von Spritz-
asbest

nicht anwendbar > 6.000.000 Fasern/m³

Konzentration mittels
Messung feststellen

(Nr. 2.10 Abs.1-7
TRGS 519).

umfangreiche Arbeiten

Der Fachbetrieb (Auftrag-
nehmer) hat die entspre-
chenden Maßnahmen nach
Nr. 7 und Nr. 14.1 TRGS
519 umzusetzen:

Arbeitsbereichsabschottung,

Unterdruckregistrierung,

Lüftungsgerät (Unterdruck),

Industriestaubsauger 1),

Personen- und Material-
schleuse

Arbeiten dürfen nur von be-
hördlich zugelassenen
Fachbetrieben durchgeführt
werden (Nr. 3.1 TRGS 519),

Auftraggeber benennt einen
Koordinator bei gegenseiti-
ger Gefährdung (Nr. 5.4.4
TRGS 519). Kopie der Zu-
lassung (Nr. 3.1 TRGS 519)
und Kopie der Mitteilung an
die Behörde.

Auftraggeber führt beim
Fachbetrieb Stichproben-
kontrollen zur Umsetzung
der nach TRGS 519 erfor-
derlichen Maßnahmen
durch:

Arbeitsmed. Vorsorgeunter-
suchung 3),

Benennung des Sachkundi-
gen (Nr. 5.4.1 TRGS 519),

Betriebsanweisung, Unter-
weisung, Arbeitsplan

(Nr. 5.2, 5.3 TRGS 519)

Fachbetrieb mit As-
bestsachkunde gem.
Nr. 2.7 und Anlage 3
TRGS 519

"große" Asbestsach-
kunde

Der Fachbetrieb
(Auftragnehmer) hat
schriftlich den sach-
kundigen Aufsichts-
führenden (Nr. 5.4.2
TRGS 519) zu be-
auftragen und fach-
kundiges Personal
(Nr. 5.4.3 TRGS 519)
einzusetzen.

Der Fachbetrieb
(Auftragnehmer)
hat die entspre-
chenden Maß-
nahmen nach Nr.
8, 9 TRGS 519
umzusetzen:

Vollmasken mit
Partikelfilter P3
bzw. Isoliergeräte
mit Vollmaske.
Geräte vor Be-
nutzung prüfen

(Nr. 3.2.12 BGR
190),

Schutzanzüge
(BGR 189)

Dusche am Ar-
beitsort

Sachkundigen
Aufsichtfüh-
rende (AN)
und Koordina-
tor (AG) infor-
mieren.

Erforderliche
Maßnahmen
zusammen ab-
stimmen.

Am Anfallort mit Ze-
ment oder anderen
Bindemitteln verfestigen
und in Folien einschla-
gen oder in Fässer ab-
füllen (siehe Nr.13
TRGS 519).

AbfSchl. AVV 170601 4)

Dämmmaterial, das As-
best enthält

Nach abschlie-
ßender Reini-
gung, Messung
der Asbestfaser-
konzentration
und visueller
Überprüfung
(Nr.14.4 TRGS
519)

Mitteilung erfolgt
durch Fachbetrieb
(AN)

1) Industriestaubsauger Staubklasse H vormals K1 (Nr. 7.2 Abs. 6 TRGS 519)
2) Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung nach BGI 504-1-2 Asbesthaltiger Staub (Nr.10.2 TRGS 519).
    Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach BGI 504-26 Atemschutzgeräte ist erforderlich,
    wenn Einweg-Feinstaubmasken FFP2 länger als 30 Minuten pro Schicht getragen werden müssen.
3) Pflicht zur arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung nach BGI 504-1-2 Asbesthaltiger Staub (Nr.10.1 TRGS 519) und
    BGI 504-26 Atemschutzgeräte
4) Bei asbesthaltigen Abfällen handelt es sich immer um gefährliche Abfälle.
    Die Entsorgung erfolgt über einen Entsorgungs- oder Sammelentsorgungsnachweis.



8 Zusammenarbeit verschiedener Firmen (§ 17 GefStof fV)

8.1 Wahrnehmung der Auftraggeberverantwortung gegen über Ver-
tragsfirmen

Werden für die Durchführung von Arbeiten Fremdfirmen beauftragt, ist der Auftraggeber da-
für verantwortlich, dass nur Firmen beauftragt werden, die über die erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrung verfügen.

Werden bei diesen Tätigkeiten Gefahrstoffe benutzt oder eingebaut, die vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellt werden oder entstehen direkt am Arbeitsplatz und in deren Umgebung
Gefahrstoffe, sind die Mitarbeiter der Fremdfirma durch ihren Arbeitsverantwortlichen über
die Gefahrenquellen und die spezifischen Verhaltensregeln zu unterweisen. Die hierzu be-
nötigten Informationen sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich vom Auftraggeber zur Verfü-
gung zu stellen.

Vor Abbruch-, Sanierungs-, und Instandhaltungstätigkeiten muss der Auftragnehmer die An-
gaben, insbesondere vom Auftraggeber oder Bauherren darüber einholen, ob Gefahrstoffe
nach Anhang IV der Gefahrstoffverordnung vorhanden sind (z.B. Asbest, Teeröle (PAK),
PCB, Kühlschmierstoffe, Biopersistente Fasern wie KMF).

8.2 Auftragsvergabe
Bei der Vergabe/ Übernahme von Aufträgen müssen sich die vertragsschließenden Firmen
über die Arbeitsschutzmaßnahmen abstimmen. Es empfiehlt sich, die Verantwortlichkeiten
im Auftrag schriftlich festzuhalten.
Jeder Arbeitgeber bleibt selbst für die Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen für seine
Beschäftigten verantwortlich, auch wenn diese außerhalb seines Betriebsgeländes tätig wer-
den.
Bei der Auftragsvergabe muss zudem die BGV A 1, § 5 „Vergabe von Aufträgen“ beachtet
werden.
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8.3 Koordinationsverantwortung bei der Zusammenarbe it mehrerer
Auftragnehmer

Wenn im Rahmen des Fremdfirmeneinsatzes für Beschäftigte die Möglichkeit einer gegen-
seitigen Gefährdung besteht, hat der Auftraggeber, in dessen Betrieb die Tätigkeiten durch-
geführt werden, vor der Aufnahme der Tätigkeiten einen weisungsbefugten Koordinator zu
bestellen (§ 17 Abs. 2 GefStoffV). Alle beteiligten Firmen stellen ihm die sicherheitsrelevan-
ten Informationen für Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Alle Arbeitgeber, Auftraggeber und
Auftragnehmer haben bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestim-
mungen (Schutzstufenkonzept) zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen. Das Ergebnis
der gemeinsamen Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren.

8.4  Sicherheitstechnische Unterweisung

Die Beschäftigten des Auftragnehmers müssen von ihrem Arbeitgeber vor der Beschäftigung
folgende Informationen und Ausrüstungsgegenstände erhalten:

�  Aufgabenbeschreibung
�  Einweisung in das betriebliche Umfeld/ Benennung der Gefahren
�  Sicherheitstechnische Unterweisung (u.a. § 14 GefStoffV) und Unterrichtung  über

organisatorische Vorgaben
�  Ggf. Benennung des Koordinators (Ansprechpartner) beim Auftraggeber
�  Übergabe der persönlichen Schutzausrüstung und mangelfreier Werkzeuge

8.5 Kontrolle und Überprüfung durch den Auftraggebe r
Im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht hat der Auftraggeber zu prüfen, ob seine Anforderungen
bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingehalten werden (z.B. Schweißer-
schein, Sachkundiger für Asbest, Fachbetrieb nach § 19 l WHG, stichprobenartige Vorort-
kontrolle mit schriftlicher Dokumentation).
Bei Nichteinhaltung kann dem Auftragnehmer der Auftrag entzogen werden.

AUFTRAGGEBER
Auftragsvergabe Auftragnehmer Firma A

Auftragnehmer Firma B

Auftragnehmer Firma C

Auftragsvergabe

Auftragsvergabe

Koordinator
(weisungsbefugt)
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9 Verwendete Abkürzung

ADR / RID ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße- RID: Ordnung für die internatio-
nale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

AGS Ausschuss für Gefahrstoffe
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
BG Berufsgenossenschaft
BGIA Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz
GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen  - Gefahrstoffverordnung
GESTIS Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaf-

ten (Stoffdatenbank)
GISCODE Code des Gefahrstoff-Informationssystems der BG Bau
KEF-Stoffe Krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende

Stoffe
KMF Künstliche Mineralfasern
ODIN Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen
PCB Polychlorierte Biphenyle
PSA Persönliche Schutzausrüstung
R-Sätze Risikosätze – Hinweis auf besondere Gefahren
S-Sätze Sicherheitsratschläge
SDB Sicherheitsdatenblatt
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
TRK Technische Richtkonzentration
VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen und über Fachbetriebe
VSK Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien
WGK Wassergefährdungsklasse
WHG Wasserhaushaltsgesetz
ZAs Zentrale Erfassungsstelle asbeststaubgefährdeter Arbeitnehmer



Anlage VDEW Handlungsanleitung zur Umsetzung der neuen Gefahrstoffverordnung

10 Anlage

10.1  Einstufung und Kennzeichnung
Mit den Gefahrensymbolen und R-Sätzen soll auf die gefährlichen Eigenschaften der reinen
chemischen Stoffe und Zubereitungen hingewiesen werden. Hierbei unterscheidet man zwi-
schen der Einstufung eines Gefahrstoffes und dessen Kennzeichnung. So werden Stoffe
oder Zubereitungen, die sowohl toxische wie auch ätzende Eigenschaften haben, nur mit
dem Totenkopfsymbol gekennzeichnet. Bei Zubereitungen, die aus mehreren unterschiedli-
chen chemischen Reinstoffen bestehen, wird aufgrund von einer niedrigen Konzentration ei-
nes als giftig eingestuften Inhaltsstoffes unter bestimmten Bedingungen die gesamte Zube-
reitung als gesundheitsschädlich gekennzeichnet.

Einstufung Kennzeichnung
T+ oder T mit C oder Xi oder Xn T+ bzw. T
C mit Xn oder Xi C
E mit E+ oder F oder O E
Xn mit Xi Xn

Im Folgenden werden die möglichen Gefahrensymbole und deren R-Sätze aufgelistet.
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Kennbuchstaben
Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung

Einstufung
Gefährlichkeitsmerkmal

Gefahrenhinweise
R-Sätze

Explosionsgefährlich

R 2

R 3

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder
andere Zündquellen explosionsge-
fährlich
Durch Schlag, Reibung, Feuer oder
andere Zündquellen besonders
explosionsgefährlich

Brandfördernd
R 7
R 8

R 9

Kann Brand verursachen
Feuergefahr bei Berührung mit
brennbaren Stoffen
Explosionsgefahr bei Mischung mit
brennbaren Stoffen

Hochentzündlich
R 12 Hochentzündlich

Leichtentzündlich
R 11
R 15

R 17

Leichtentzündlich
Reagiert mit Wasser unter Bildung
hochentzündlicher Gase
Selbstentzündlich an der Luft

Entzündlich R 10 Entzündlich
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Kennbuchstaben
Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung

Einstufung
Gefährlichkeitsmerkmal

Gefahrenhinweise
R-Sätze

Sehr giftig
R 26
R 27
R 28
R 39

Sehr giftig beim Einatmen
Sehr giftig bei Berührung mit der
Haut
Sehr giftig beim Verschlucken
Ernste Gefahr irreversiblen
Schadens / immer in Verbindung mit
einem oder mehreren der R-Sätze
26, 27 oder 28

Giftig

R 23
R 24
R 25
R 39/

R 48

Giftig beim Einatmen
Giftig bei Berührung mit der Haut
Giftig beim Verschlucken
Ernste Gefahr irreversiblen
Schadens / immer in Verbindung mit
einem oder mehreren der R-Sätze
23, 24 oder 25
Gefahr ernster Gesundheitsschäden
bei längerer Exposition
/ immer in Verbindung mit einem
oder mehreren der R-Sätze 23, 24
oder 25

Gesundheitsschädlich

R 20
R 21

R 22

R 48/

R 68/

R 65

Gesundheitsschädlich beim Einat-
men
Gesundheitsschädlich bei Berührung
mit der Haut
Gesundheitsschädlich beim Ver-
schlucken
Gefahr ernster Gesundheitsschäden
bei längerer Exposition
/ immer in Verbindung mit einem
oder mehreren der R-Sätze 20, 21
oder 22
Irreversibler Schaden möglich
/Immer in Verbindung mit einem
oder mehreren der R-Sätze 20, 21
oder 22
Gesundheitsschädlich:
Kann beim Verschlucken Lungen-
schäden verursachen

Ätzend
R 34
R 35

Verursacht Verätzungen
Verursacht schwere Verätzungen
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Reizend
R 36
R 37
R 38
R 41

Reizt die Augen
Reizt die Atmungsorgane
Reizt die Haut
Gefahr ernster Augenschäden

Kennbuchstaben
Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung

Einstufung
Gefährlichkeitsmerkmal

Gefahrenhinweise
R-Sätze

Sensibilisierend beim
Einatmen

R 42 Sensibilisierung durch Einatmen
möglich

Sensibilisierend über die
Haut

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt
möglich

Krebserzeugend

Kategorie 1 und 2

Krebserzeugend

Kategorie 3

R 45
R 49

R 40

Kann Krebs erzeugen
Kann Krebs erzeugen beim
Einatmen

Verdacht auf krebserzeugende
 Wirkung
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Fortpflanzungsgefähr-
dend

Kategorie 1 und 2

Fortpflanzungsgefähr-
dend

Kategorie 3

R 60

R 61

R 62

R 63

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit
beeinträchtigen
Kann das Kind im Mutterleib schädi-
gen

Kann möglicherweise die Fortpflan-
zungsfähigkeit beeinträchtigen
Kann das Kind im Mutterleib mögli-
cherweise schädigen
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Kennbuchstaben
Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung

Einstufung
Gefährlichkeitsmerkmal

Gefahrenhinweise
R-Sätze

erbgutverändernd

Kategorie 1 und 2

erbgutverändernd

Kategorie 3

R 46

R 68

Kann vererbbare Schäden
verursachen

Irreversibler Schaden möglich

R 50
R 51
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58

R 59

Sehr giftig für Wasserorga-
nismen
Giftig für Wasserorganismen
Giftig für Pflanzen
Giftig für Tiere
Giftig für Bodenorganismen
Giftig für Bienen
Kann längerfristig schädliche
Wirkungen auf die Umwelt
haben
Gefährlich für die Ozonschicht

umweltgefährlich

R 52
R 53

Schädlich für Wasserorga-
nismen
Kann in Gewässern länger-
fristig schädliche Wirkungen
haben
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10.2  Detaillierte inhaltliche Plausibilitätsprüfung des Sicherheitsda-
tenblattes

Grundlage für eine detaillierte Plausibilitätsprüfung sind Vorkenntnisse und Prüfverfahren,
die kurz beschrieben werden sollen.
Ziel der Prüfung ist es, eventuelle fehlerhafte Eintragungen zu finden, diese mit dem Her-
steller zu klären oder vom Einsatz des Produktes abzusehen.

�  Angaben im Sicherheitsdatenblatt

In den verschiedenen Kapiteln des Sicherheitsdatenblattes wird auf verschiedene gesetzli-
che Regelungen Bezug genommen. Diese sind im Wesentlichen:

Themenkomplex Kapitel im
SDB 

Gesetzliche Grundlage 

Mögliche Gefahren 2 [3] Chemikaliengesetz (ChemG)
Chemische Inhalts-
stoffe

3 [2] Gefahrstoffverordnung  (GefStoffV)

Transportvorschriften 14 [14] Gefahrgut ADR/RID
Abfallrelevante Anga-
ben 

13 [13] Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  (KrW-/AbfG)

Rechtsvorschriften 15 [15] Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdender Stoffe (VAwS)

Bei der Auswertung der verschiedenen gesetzlichen Regelwerke können Parallelen
festgestellt werden. Diese können helfen, Fehler aufzudecken, oder auch versteckte Hinwei-
se zu hinterfragen.
Die Einstufung in der Gefahrstoffverordnung orientieren sich an der folgenden Liste.
Einstufungen

Gefährdungspotential Kennzeichnung / Einstufung Bedingungen 
Vergiftungen Mittlere tödliche Dosis /

Konzentration
(LD50/LC50) durch ver-
schlucken (oral), einat-
men (inhalativ) oder
Aufnahme über die
Haut (dermal)

Verätzungen Zerstörung der
Haut/Augen/ Atemwege
von Versuchstieren 

Brennbarkeit Entzündlich
R10 (Kein
Symbol)

Flammpunkt, Dampf-
druck 
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Verbrennungsbeschleuni-
gend 

Fähigkeit zur Oxidation 

Explosionsgefährlich

Wirkung auf das Ökosystem Test mit Mikroorganis-
men, Tieren, Wasser,
Boden, ... 

Plausibilitäten zur akuten
�  Giftigkeiten – Toxikologie

Die Angaben aus dem Kapitel 11 [11] (Toxikologische Angaben) können für die Quali-
tätssicherung der Datenblätter herangezogen werden:
Auch wenn nicht alle Zubereitungen toxikologisch mit Hilfe von Tierversuchen getestet
werden, werden letale Dosen/Konzentrationen aus Vergleichen angegeben. Eine
Überprüfung der Angaben mit der Einstufung in der Tabelle für akut toxische Stoffe ist
unbedingt notwendig. Als Tier für die Einstufung nach GefStoffV ist die Ratte angege-
ben.

Einstufung Verschlucken LD50 *
(Ratte) 

Hautkontakt LD50 * (Ratte, Ka-
ninchen) 

Einatmen LC50 **
(Ratte) 

< 25 mg/kg < 50 mg/kg < 0,25 mg/l (4 Stun-
den) 

25 - 200 mg/kg 50 - 400 mg/kg 0,25 - 1 mg/l (4 Stun-
den) 

200 - 2000 mg/kg 400 - 2000 mg/kg 1 - 5 mg/l (4 Stun-
den) 

*LD 50 mittlere tödliche Dosis gemessen in mg Stoff/ kg Körpergewicht bei der 50% der Versuchstiere
sterben.
**LC 50 mittlere tödliche Konzentration gemessen in mg Stoff/ Liter Atemluft bei der 50% der Ver-
suchstiere innerhalb der Versuchszeit (4 Stunden) sterben.
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�  Ätzende/ reizende Stoffe
Kriterium für die Einstufung von ätzenden und reizenden
Stoffen ist die intakte Haut bzw. Augen von Versuchstieren (im
Regelfall Ratte oder Kaninchen). Diese Versuche werden
jedoch nicht mit allen Zubereitungen durchgeführt. Vielmehr
wird anhand der Inhaltstoffkonzentrationen eine Einstufung vorgenommen.
Für eine ungefähre Abschätzung einer ätzenden oder reizenden Wirkung kann die An-
gabe des pH-Wertes herangezogen werden. Dieser pH-Wert, der nur für wässrige Lö-
sungen - also nicht für Kohlenwasserstoffgemische - angegeben wird, ist das Maß für
eine Säure- oder Laugenstärke: Die Skala bewegt sich zwischen 0 (stark sauer) und 14
(stark alkalisch). Wird unter Punkt 9 [9](Physikalische und chemische Eigenschaften)
der pH-Wert mit kleiner als 2 und größer als 11,5 angegeben, lohnt es sich nachzufra-
gen, ob die Zubereitung ätzend C oder zumindest reizend Xi ist.

�  Entzündliche Stoffe
Im Hinblick auf die Entzündlichkeit der Zubereitungen gibt es folgende Einstufung:

Flammpunkt Symbol nach GefStoffV Gefahrenhinweis (R-Satz) nach
GefStoffV 

< 0°C R12, hochentzündlich

0 – 21°C R11, leichtentzündlich

21 - 55°C Kein Symbol R10, entzündlich

Die konkrete Angabe des Flammpunktes ist Bestandteil des Kapitels 9 [9] im Sicher-
heitsdatenblatt. Die Angaben zu den Einstufungen nach Gefahrstoff Verordnung findet
man im Kapitel 15 [15] und im Kapitel 2 [3].
Wird im Unterpunkt 9 [9] "obere/untere Explosionsgrenze" eine Angabe gemacht, so
muss der entsprechende entzündliche Inhaltsstoff mit hohem Dampfdruck oder hoher
Verdunstungsrate hinterfragt werden. Viele Hersteller "verstecken" das hochentzündli-
che Flüssiggas (Propan/Butan), das als Treibmittel in Spraydosen eingesetzt wird, seit-
dem die Ozonschädigenden FCKW verboten wurden, hinter dem Begriff "Kohlenwas-
serstoffgemisch" und geben - obwohl als gefährlicher Inhaltsstoff eingestuft - diesen
nicht in der Liste der Inhaltsstoffe an, da die Treibgas nicht Bestandteil des eigentlichen
Wirk-/Arbeitsstoffes ist.

�  Gefahrgut-Einstufungen dem ADR/RID
Ein Abgleich mit der Gefahrgutverordnung Straße kann Widersprüche aufdecken:
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ADR/RID-
Klasse

Bezeichnung Mögliche Kennzeichnung nach GefStoffV

1 Explosive Stoffe und Ge-
genstände mit Explosiv-
stoff

2 Gase  

3 Entzündbare flüssige
Stoffe

Entzündlich
R10 Kein Symbol

4.1

4.2
4.3

Entzündbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe
und desensibilisierte exp-
losive feste Stoffe
Selbstentzündliche Stoffe
Stoffe, die in Berührung
mit Wasser entzündbare
Gase entwickeln

 

5.1
5.2

oxidierfähige Stoffe
Organische Peroxide

6.1
6.2

mindergiftige und giftige
Stoffe
Ansteckungsgefährliche
Stoffe

7 Radioaktive Stoffe kein Gefahrstoff
nach GefStoffV. 

8 Ätzende Stoffe 

9 Verschiedene gefährliche
Stoffe und Gegenstände
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Während die GefStoffV einige Zubereitungen als giftig einstuft, werden diese im Ge-
fahrgutrecht als Klasse 8 (ätzend, da aluminiumkorrosiv) gekennzeichnet. Dennoch
lohnt sich ein Vergleich mit der ADR-Klasse.
Auch kann die Technische Transportbezeichnung (ADR-Name) als Informationsquelle
für die Bewertung des Gefahrstoffes herangezogen werden.

�  Zersetzungsprodukte
Die gefährlichen Zersetzungsprodukte (Stabilität und Reaktivität, Kapitel 10 [10]) geben
gelegentlich einen Hinweis auf die Inhaltsstoffe. Da aus allen eingesetzten chemischen
Grundstoffen Produkte entstehen (durch Verbrennung, chemische Umwandlung) müs-
sen die Elemente sich in den Endprodukten wiederfinden. Befindet sich als Beispiel
Chlor in der Ausgangssubstanz, findet man es auch in den Endprodukten entweder als
Phosgen oder chlorierter Kohlenwasserstoff wieder.

Der Hinweis auf chlorierte Produkte wie Phosgen, Chlorwasserstoff oder Salzsäure
weisen darauf hin, dass eine chlorierte Verbindung wie CKW oder Ähnliches in der Zu-
bereitung vorhanden ist. Mercaptane oder Schwefeldioxid weisen auf Schwefel in der
Ausgangszubereitung hin. Dass bei der unvollständigen Verbrennung von organischen
(kohlenstoffhaltigen) Stoffen Kohlenmonoxid entstehen kann, gehört zum chemischen
Grundwissen.
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10.3  Ablaufschema Beurteilung der Gefährdung und Festleg ung der
Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch
besondere Stoffeigenschaften?
z.B. erstickend, heiß, tiefkalt

ja

Umweltgefährdung?
 Maßnahmen gemäß Umweltrecht, z.B. VAwS

GefStoffV nur für die Kennzeichnung relevant
ja

Gefährdung durch physikalisch-
chemische Stoffeigenschaften?

    (R-Satz 10)

§ 8 (Schutzstufe 1)
ja

§ 12, Anhang III Nr. 1 (+ BetrSichV)

1 Maßnahmen g emäß

§ 8 (Schutzstufe 1)

ggf.:

6 Maßnahmen gemäß
§ 9 – Stufe 2 §10 - Stufe 3

Gefährdung durch gesundheitsschädigende
Stoffeigenschaften? (dermal / inhalativ)

 

Giftig / sehr giftig ?

 

reichen Maßnahmen nach
Schutzstufe 2 aus?

Geringe Gefährdung?
Kleinmenge

kurze Wirkdauer
geringe Wirkmengen

mit KEF-Eigenschaft Kat.
1+2?

AGW eingehalten
oder

VSK-Tätigkeit?

nein

ja

ja

ja

ja

ja

§ 8 (Schutzst ufe 1)2 Maßnahmen g emäß

§ 83 Maßnahmen g emäß
§ 9   (Schut zstufe 2)

§ 84 Maßnahmen g emäß
§ 10 (Schutzstufe 3)

§ 85 Maßnahmen g emäß

§ 9

§ 9 § 10

§ 11 (Schutzstufe 4)

nein
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10.4  Internetadressen und Hyperlinks

Netzwerk “Gefahrstoffe-im-Griff“:  KMU-Gefahrstoffportal:
http://www.gefahrstoffe-im-griff.de/1.htm

�  Nützliche Instrumente:

�  Info-System Gefahrstoffe
�  Sicherheitszeichen für Betriebsanweisungen und Gefahrstoffverzeichnis

BAuA Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Arbeit smedizin:
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Themen_20von_20A-Z.html__nnn=true

�  Gefahrstoffe
�  Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
�  Informationen und Hilfen für die Praxis
�  Sicherheitsdatenblätter
�  Arbeiten mit Gefahrstoffen, u. a. Schutzmaßnahmen: Mindeststandards (TRGS 500)
�  Asbest

Zusammenstellung von Regelungen zum Inverkehrbringen und zum Schutz der Arbeit-
nehmer in der Bundesrepublik Deutschland

BGIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeit sschutz:
GESTIS Stoffdatenbank

GISBAU - Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsg enossenschaft der Bauwirt-
schaft:
http://www.gisbau.de/index.html
Datenbank WINGIS online, u. a. Stoff- und Produktinformationen, Betriebsanweisungen ge-
mäß § 14 GefStoffV: http://www.wingis-online.de/wingisonline/

�  Übersicht über GISCODES und Produkt-Codes
�  Gefahrstoff-Broschüren

GisChem - Branchenspezifisches Gefahrstoffinformati onssystem der Berufsgenos-
senschaft der chemischen Industrie: http://www.gischem.de/

�  Stoff- und Produktinformationen, Betriebsanweisungen gemäß § 14 GefStoffV
�  Gefahrstoffverzeichnis

BGFE Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elek trotechnik:
Prävention – Fachbereich Gefahrstoffe

Berufsgenossenschaftliches Regelwerk BGVR Online Da tenbank:
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076/index.html
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BGIA-Liste aller in der TRGS 905, 906 und in der EG-Richtlinie 67/548/EWG als krebserzeu-
gend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend eingeordneten Stoffe, Verfahren oder
Tätigkeiten

10.5  Praxisbeispiele zur Gefährdungsbeurteilung

�  Checkliste zur Gefährdungsbeurteilung
�  Erfassungsformular RWE

-  Formular
-  Erklärung
-  Tätigkeiten mit geringer Gefährdung: Kriterien von RWE

�  Informationsermittlung anhand des Einfachen Maßnahmenkonzeptes der BAuA zur Er-
stellung der Gefährdungsbeurteilung
Beispiele:
Rivolta M.T.X 160, Isocyanathaltiger Härter

�  EDV-Programm als Hilfsmittel zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung,
Beispiel: Uhu im Büro, Tätigkeiten mit entzündlicher Farbe

�  Betriebsanweisung zu Tätigkeiten mit Spraydosen als Bestandteil der Dokumentation
zur Gefährdungsbeurteilung.

 



Formulare und Anleitungen

A - Mustervorlagen

¨  Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe

¨  Checkliste Gefährdungsbeurteilung

¨  Formular Gefährdungsbeurteilung

¨  Durchführungsanleitung zum Formular „Gefährdungsbeurteilung“:

¨  Beispiel 1: Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Unterweisungsdokument

¨  Beispiel 2: Gefährdungsbeurteilung

¨  Tätigkeiten mit geringer Gefährdung: Kriterien

B - Fremdfirmeneinsatz (§ 17 GefStoffV)
 



 

Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe 

Vorlage für ein Formblatt zur Informationsermittlung 

 

Gefahrstoff Gefahren-

symbol(e) 

Schutz- 

stufe 

Einstufung  

Gefährlichkeitsgruppe (GG) 

Freisetzungsvermögen Tätigkeit Hautkontakt Gestaltung des 

Arbeitsverfahrens 

 Kennbuch-

stabe(n) 

ermittelt 

aus GG, 

Freiset-

zungs- 

/Mengen

gruppe-

gruppe 

R-Sätze GG GG 

(Haut) 

fest

/ fl. 

Siede-

punkt 

Tempe-

ratur 

(Anwen

dung) 

Freisetzungs-

gruppe 

Art Mengen-

gruppe 

Dauer

kurz? 

Wirk-

menge 

Wirk-

dauer 

Einatmen Haut- 

kontakt 

Produkt A 

(Isoparaffin-

gemisch) 

Xn S1 53 

65 

66 

- 

A 

 

 

 

HA 

flüs

sig 

nicht 

be-

kannt 

(0,1 

kPa 

Dampf

druck) 

 

25°C MAK 200 ml/m³ 

niedrig 

Reinigung 

elektr. Anla-

gen 

niedrig 

(<1 Li-

ter/Tag) 

nein 

(>15 

min/Ta

g) 

klein 

(Sprit-

zer auf 

Kleid-

ung 

od. 

unge-

schütz-

te 

Haut) 

kurz 

(<15 

min/Ta

g) 

belüftete 

Räume od. 

im Freien 

Schutz-

hand-

schuhe  

Produkt B (Härter, 

isocynathaltig)) 

Xn S2 20 

36/37/38 

42/43 

B 

A 

C 

 

HB 

HD 

flüs

sig 

nicht 

be-

kannt 

<0,5 

kPa 

Dampf

druck 

25°C MAK 

0.005ml/m³ 

niedrig 

Verfüllen von 

Kabelmuffen  

mit Gießharz, 

nach Vermi-

schen der 

Komponenten 

A+B 

niedrig 

(< 1 

Li-

ter/Tag) 

ja 

(<15 

min / 

Tag) 

klein 

(Sprit-

zer auf 

Kleid-

ung 

od. 

unge-

schütz-

kurz 

(<15 

min/Ta

g) 

belüftete 

Räume od. 

im Freien 

Schutz-

hand-

schuhe  



 
te 

Haut) 

 
 
Bemerkung: 
 
Anhand des „einfachen Maßnahmekonzeptes Gefahrstoffe“ der BAUA wurden zwei Arbeitsstoffe bewertet, von denen angenom-
men wurde, dass sie in geringer Menge und kurzzeitig angewendet werden. Die Zuordnung zur Schutzstufe 1 bzw. 2 erfolgt im we-
sentlichen nach der ermittelten Gefährlichkeitsgruppe unter Berücksichtigung der Freisetzungsgruppe und der Mengengruppe (s. 
Tabelle im BAUA-Konzept). 
 
Beim isocynathaltigen Härter ergibt sich die Schutzstufe 2, da auf Grund der aus R43 resultierenden Haut-Gefährlichkeitsgruppe 
HD ein hoher Maßnahmenbedarf besteht, um einen Hautkontakt auszuschließen. Die Schutzstufe 2 sollte in diesem Fall unabhän-
gig von der Menge herangezogen werden.  
 
Beim Isoparaffingemisch kann bei der angenommenen Mengengruppe „niedrig“ die Schutzstufe 1 akzeptiert werden.  
 
Fazit: Allein die Menge des eingesetzten Gefahrstoffs ist als Kriterium für die Zuordnung einer Schutzstufe nicht hinreichend. Es 
gibt R-Sätze (R43 und R35), die mindestens die Schutzstufe 2 nahelegen, wenn z.B. offen mit dem Stoff umgegangen wird und ein 
Hautkontakt ausgeschlossen werden muss. 
 
 ESWE Versorgungs AG 



Tätigkeit / Arbeitsplatz

Abteilung:

Stand:

ja
nicht 

relevant
Bemerkungen / 

ggf. Verweis auf Dokumentation
Handlungs-

bedarf?

Ist der Arbeitsplatz und die Organisation derart gestaltet, dass die 
Kontamination des Arbeitsplatzes und die Gefährdung der Beschäftigten so 
gering wie möglich gehalten wird?

Werden die Technischen Regeln für Gefahrstoffe beachtet?

Werden geeignete Arbeitsmittel für die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
bereitgestellt?
Ist die Anzahl der Beschäftigten, die mit Gefahrstoffen umgehen soweit wie 
möglich begrenzt?

Werden Dauer und Ausmaß der Exposition soweit wie möglich begrenzt?

Sind Waschgelegenheiten mit Handtüchern, Hautschutz, Reinigungs- und 
Pflegemitteln vorhanden.

Erfolgt die regelmäßige Reinigung der Arbeitsplätze?

Ist die am Arbeitsplatz vorhandene Menge auf die für die Tätigkeit 
notwendige Menge beschränkt (max. Tagesbedarf)? 
Werden geeignete Methoden und Verfahren angewandt, die Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen (incl. Handhabung, 
Lagerung, Beförderung, Entsorgung)?
Sind die Stoffe als Gefahrstoffe erkennbar gekennzeichnet 
(Stoffbezeichnung, Gefahrenkennzeichen, R-Sätze etc.)?

Sind alle Behälter, die Gefahrstoffe enthalten, eindeutig gekennzeichnet?

Sind Rohrleitungen und Apparaturen, die Gefahrstoffe enthalten, eindeutig 
gekennzeichnet (Stoff+Gefährdung)?
Gibt es festgelegte, gekennzeichnete und übersichtliche Bereiche zur 
Lagerung von Gefahrstoffen?
Erfolgt die Lagerung ohne Gefährdung der Gesundheit und Umwelt und 
getrennt von Lebensmitteln?

Ist eine Verwechslung mit Lebensmitteln ausgeschlossen?

Ist die sichere Handhabung und Entsorgung von Behältnissen, die noch 
Gefahrstoffreste enthalten, gewährleistet?
Erfolgt die Überprüfung der Funktion und der Wirksamkeit von technischen 
Schutzmaßnahmen mind. alle 3 Jahre?

Werden regelmäßig Substitutionsprüfungen durchgeführt 
(incl. Begründung auf Verzicht einer mögl. Substitution)?
Werden die Gefahren auf ein Minimum reduziert und wird dabei folgende 
Rangfolge beachtet?: 
1) Technik
2) kollektive Maßnahmen
3) individuelle Maßnahmen (Persönl. Schutzausrüstung)
Wird die notwendige Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt 
und sachgerecht aufbewahrt?
Wird die Persönliche Schutzausrüstung geprüft, nach Gebrauch gereinigt 
und bei Bedarf ausgetauscht?
Bestehen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. 
Schutzkleidung und Straßenkleidung?
Falls Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) vorhanden: wird Einhaltung AGW 
ermittelt? (Beurteilung/ anerkanntes Verfahren/ Messung)
Falls keine AGW vorhanden:  wird Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen überprüft?
Bestehen für die Pausenzeiten eigene Räume, in denen gegessen und 
getrunken werden kann?
Bestehen Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Alarmierungsmöglichkeiten) oder 
Aufsicht bei Alleinarbeit?
Werden die besonderen Vorschriften zum Umgang mit Biozid-Produkten 
beachtet?
Werden die besonderen Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und 
Tätigkeiten (Anhang III) beachtet?

Checkliste Gefährdungsbeurteilung

§ 8 - Grundsätze zur Verhütung von Gefährdungen (Schutzstufe 1)

§ 9 – Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten (Schutzstufe 2)
         Die Maßnahmen aus § 8 sind ebenfalls zu berücksichtigen!
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Tätigkeit / Arbeitsplatz

Abteilung:

Stand:

ja
nicht 

relevant
Bemerkungen / 

ggf. Verweis auf Dokumentation
Handlungs-

bedarf?

Checkliste Gefährdungsbeurteilung

Sind zu allen Gefahrstoffen Betriebsanweisungen vorhanden. Sind sie 
aktuell, unterschrieben und  den Mitarbeitern jederzeit zugänglich?

Werden Mitarbeiter vor Beginn der Tätigkeit mit einem neuen Gefahrstoff / 
einmal jährlich anhand der Betriebsanweisungen unterwiesen?

Werden o.g. Unterweisungen dokumentiert und durch die Mitarbeiter durch 
Unterschrift bestätigt?

Sind die Stoffe im Gefahrstoffverzeichnis aufgeführt?

Haben die Beschäftigen Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter?

Sind die Maßnahmen der Stufe 2 ausreichend?
(Falls nein, ist Einstufung in Stufe 3 notwendig!)

Werden dicht verschlossene Behälter verwendet?

Werden die Gefahrstoffe in einem geschlossenem System verwendet, 
wenn andere Maßnahmen nicht erfolgreich sind?
Ist sichergestellt, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden? 
(Nachweis, anerkanntes Verfahren, Messung) ?
Wird ggf. zusätzliche Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Atemschutz) zur 
Verfügung gestellt?

Sind die Arbeitsbereiche nur für Befugte zugänglich?

Werden die mit T und T+  gekennzeichneten Stoffe unter Verschluss oder 
Zugangsbeschränkung auf sachkundige Personen aufbewahrt? 
(Ausnahme: Ottokraftstoff an Tankstellen)

Werden Messungen durchgeführt?

Wird der Gefahrenbereich abgegrenzt und durch Warn- und 
Sicherheitszeichen gekennzeichnet?
Wird die besondere PSA (z.B. Atemschutz) während der Tätigkeiten 
getragen?
Wird die Tätigkeitsdauer auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 
beschränkt?
Wird beachtet, dass eine Rückführung von abgesaugter Luft verboten ist 
(Ausnahme: Luftreinigung durch behördl. anerkanntes Verfahren)?

Werden gefährliche Mengen / Konzentrationen vermieden, die zu Brand- 
oder Explosionsgefahren führen können?

Werden Zündquellen vermieden (incl. statische Aufladung)?

Werden Maßnahmen ergriffen, um schädliche Auswirkungen von Bränden / 
Explosionen zu verringern?
Werden brennbare Stoffe ordnungsgemäß gelagert (z.B. belüftete 
Lagerräume, Sicherheitsschrank)?

Werden weitere Schutzmaßnahmen, z.B. aus Anhang III, Nr. der GefStoff V 
und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) beachtet?

§ 12  -   Ergänzende Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Gefahren
            Die Maßnahmen aus § 8 sind ebenfalls zu berücksichtigen!

§10   - Ergänzende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit hoher Gefährdung (Schutzstufe 3)
          Die Maßnahmen aus §§ 8+9 sind ebenfalls zu berücksichtigen!

§ 11      - Ergänzende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und 
              fruchtbarkeitsschädigenden Stoffen, bei denen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird
              (Schutzstufe 4) - Die Maßnahmen aus §§ 8-10 sind ebenfalls zu berücksichtigen.
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Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV 

Datenerfassung und Beurteilung durch die verantwortliche Person Bitte alle Felder ausfüllen *)

OE:       Name:       Tel.:       Datum:       

Handelsname: 
(identisch mit der Bezeichnung auf dem Gebinde)       

SAP-Material-Nr./Katalog-Artikel-Nr. (ggf.):       

Lieferant/Hersteller:         

Zur Verfügung stehende Unterlagen: Sicherheitsdatenblatt  Produktinformation 

 Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung 

Verwendungszweck:       

Einsatzort/Arbeitsbereich:       

Gebindegröße (z. B. kg):       

Verbrauch/Einsatzfall (z. B. kg):       

Verbrauch/Jahr (Mengenkategorie (kg oder l)):
(I �” 1, II �” 10, III �” 100, IV �” 1.000, V > 1.000)       

Arbeitsablaufbeschreibung: 
�í Tätigkeiten mit Angabe Werkzeug/ Maschine 

      

�í Dauer der Tätigkeit (h/Schicht)       

Häufigkeit:    Anzahl Schichten/Monat    Anzahl Schichten/Jahr 

Beurteilung 

 keine Gefährdung 

 Der Produkteinsatz wurde unter dem gleichen Verwendungszweck und vergleichbaren 
Arbeitsbedingungen bereits beurteilt und ist zugeordnet: 

 geringe Gefährdung: Bestandteil der Liste „Tätigkeiten mit geringer Gefährdung“ 

 Gefährdung: Bestandteil der Produktliste Nr.:       

 Der Produkteinsatz ist durch die fachkundige Person zu beurteilen. 

Name:       Datum, Unterschrift:       
   (verantwortliche Person) 

*) wenn nicht zutreffend, bitte "- -" eintragen.  

 



03156/01 Seite 2 von 3 

 

Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV 

Beurteilung durch die fachkundige Person 

Handelsname: 
(identisch mit der Bezeichnung auf dem Gebinde)       

Kennzeichnung des Produktes (siehe SDB bzw. ggf. Etikett) 
Reizend Ätzend Gesund- Giftig Sehr Leicht- Hochent- Brand- Explosi Umwelt- 
  heits-  giftig entzünd- zündlich fördernd ionsge- gefähr- 
  schädlich   lich   fährlich lich 

          
 Xi C Xn T T+ F F+ O E N 
           
 
R-Sätze:       

Sonstige Gefährdung 
 heiß/kalt  erstickend   ______ 

Art der Freisetzung/Entstehung des Gefahrstoffes 
 Staub  Rauch  Nebel  Gas/Dampf 

Art der Exposition:  Einatmen  Hautkontakt 

Liegen Daten zur Expositionssituation vor?:   ja   nein 

Arbeitsplatzmessung:   nicht erforderlich   liegt vor   erforderlich 

Arbeitsplatzmessung durchgeführt am:        

Beurteilung 

 keine Gefährdung 

 Schutzstufe 1 (geringe Gefährdung:  Liste „Tätigkeiten mit geringer Gefährdung“) 

 Schutzstufe 2 

 Gefährdung:  Produktliste Nr.:       

 Für das Produkt ist eine Einzel-Beurteilung durchzuführen 

 Schutzstufe 3 

 Schutzstufe 4 

 
(Für das Produkt ist eine Einzel-Beurteilung durchzuführen) 

Name:       Datum, Unterschrift:       
   (fachkundige Person) 
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Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV 

Einzel-Beurteilung durch die fachkundige Person und die verantwortliche Person 

Handelsname: 
(identisch mit der Bezeichnung auf dem Gebinde)       

Schutzmaßnahmen 

Technische Schutzeinrichtung: 

 keine Maßnahme erforderlich  geschlossene Anlage  Absaugung 

 Raumbelüftung        

Persönliche Schutzausrüstung: 
 keine Maßnahme erforderlich 

 Vollgesichtsschutz  Schutzbrille  Handschuhe 
 bei Gefahr von Augenkontakt  bei Gefahr von häufigem Hautkontakt 

 ständig  ständig 

Bezeichnung:       Bezeichnung:       

 Schürze  Stiefel  Schutzanzug 
Bezeichnung:       Bezeichnung:       Bezeichnung:       

 Atemschutz 
Filtertyp:       Bezeichnung:       

 entsprechend der Expositionssituation  ständig 

 Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung erforderlich?:   ja   nein 

anzubieten?:   ja   nein 

Ersatzstoffprüfung: 

Warum kann keine Substitution (stofflich oder verfahrensmäßig) durchgeführt werden? 
      

 technisch nicht machbar 

 nicht wirtschaftlich (unzumutbar) 

 keine sinnvolle Alternative bekannt 

Für das Produkt wird eine neue Betriebsanweisung erstellt: BA-Nr.:       

Name:       Datum, Unterschrift:       

   
(fachkundige Person) 

Name:       Datum, Unterschrift:       

   
(verantwortliche Person) 
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Formular  „Gefährdungsbeur teilung“: Durchführungsanleitung   
  
Vorwor t 
 
Mit diesem Formular wird die nach GefStoffV erforderliche Gefährdungsbeurteilung 
umgesetzt. 
Dabei gilt, dass gefährliche Arbeitsstoffe in drei Beurteilungsgruppen eingeteilt wurden: 

- Arbeitsstoffe, mit denen Tätigkeiten mit nur geringer Gefährdung durchgeführt 
werden 

- Arbeitsstoffe, die sich bzgl. der Tätigkeiten in sog. Produktgruppen (Farben, 
Klebstoffe, Reiniger, ...) zusammenfassen lassen und 

- Arbeitsstoffe, für die bzgl. der Tätigkeiten Einzel-Beurteilungen durchgeführt werden 
müssen. 

 
Durchführungsanleitung für  die verantwor tliche Person (Ausfüllen der  1. Seite) 
 
Voraussetzung für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist das Vorliegen  

- eines aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes und 
- der arbeitsplatzbezogenen Daten bzgl. der vorgesehenen Tätigkeiten mit dem 

betreffenden Gefahrstoff. 
Anhand dieser Informationen wird Seite 1 von der verantwortlichen Person ausgefüllt. 
 
 
Handelsname:  
Nach Drücken der Enter-Taste, wird der Handelsname automatisch in alle folgenden Seiten 
eingetragen. 
Danach bitte das Formular  abspeichern. (Wenn das ausgefüllte Formular direkt an die 
fachkundige Person gemailt wird, wird der Inhalt gelöscht). 
 
Das Feld “Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung“: 
Bitte ankreuzen, wenn eine entsprechende Aussage im Kapitel 15 des Sicherheitsdatenblattes 
gemacht wird. 
 
Arbeitsablaufbeschreibung: 
Die Angaben müssen die Fragen beantworten: „Welches sind die Tätigkeiten, bei denen eine 
Gefährdung (durch Einatmen oder Hautkontakt) auftreten kann und welche Bereiche sind 
davon betroffen (Gefahrenbereich)“. Die Angaben müssen dafür geeignet sein, dass sich die 
fachkundige Person ein Bild von Art und Ausmaß der möglichen Gefährdung machen kann.  
 
 
Fall 1  
Das Feld „keine Gefährdung“ ist nur anzukreuzen, wenn das Feld “Das Produkt ….“ 
angekreuzt ist. Dann ist die Gefährdungsbeurteilung abgeschlossen und die verantwortliche 
Person unterschreibt auf der ersten Seite. Mit ihrer Unterschrift bestätigt die verantwortliche 
Person, dass alle auf dieser Seite gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Nach 
Speicherung der Gefbe ist  diese zusammen mit dem SDB an die fachkundige Person 
weiterzuleiten. 
 
 



Fall 2 
Wird der Gefahrstoff bereits in einer anderen OE verwendet und in einer Produktliste oder – 
bei geringer Gefährdung – in der Liste „Tätigkeiten mit geringer Gefährdung“ aufgeführt, 
wird das entsprechende Feld angekreuzt. Voraussetzung ist, dass die in der betreffenden 
Betriebsanweisung gemachten Angaben auch auf den vorgesehenen Einsatz zutreffen. Dies 
betrifft insbesondere die Tätigkeiten und eingesetzte Menge. 
Die Weiterleitung an die fachkundige Person erfolgt wie in Fall 1. 
 
Fall 3 
Wenn bei der Beurteilung weder Fall 1 noch Fall 2 zutreffen, muss der Produkteinsatz durch 
die fachkundige Person beurteilt werden und das entsprechende Feld ist anzukreuzen. 
Die Weiterleitung an die fachkundige Person erfolgt wie in Fall 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 März 06 
 - Gefährdungsbeurteilung 
 - Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoff-Verordnung 
 - Unterweisungsdokument 

 

Arbeitsplätze:  
Tätigkeiten:  Anwendung von Sprays bei Wartungs- und Reparaturarbeiten 

G e f a h r  s t o f f 
a) zur Reinigung:  Extoll K515, leicht entzündlich, reizend 
 Universal Cleaner  121, hochentzündlich, reizend 
 

b) zur Wartung,  gleitmo 165 Spray, Kontakt Chemie Plastik 70, hochentzündlich 
    Pflege und  Silikon-Trennmittel OKS 1361, Sonax MoS-2-Oil, 
   

   Schmierung: Rivolta S.K.M. 3010, Rivolta S.K.D. 3400, hochentzündlich 

c) Beschichtung: Autolack-Spray schwarz matt, hochentzündlich, reizend 
 Frappant Markier farbe (weiß, gelb), hochentzündlich, reizend 
 Zink-Spray, Zinkgrund-Spray, hochentzündlich 

G e f a h r  e n   f ü r    M e n s c h   u n d   U m w e l t 
�x Behälter stehen unter Druck. 
�x Bei Gebrauch Bildung hochentzündlicher und explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische möglich. 
�x Enthalten hochentzündliche Treibmittel sowie teilweise leichtentzündliche, teilweise auch reizende oder 

gesundheitsschädliche Bestandteile unterhalb der Kennzeichnungsgrenzen.  
�x Extoll K515, Universal Cleaner 121, Kontakt Chemie Plastik 70, Autolack-Spray schwarz matt und Frappant 

Markierfarbe können die Augen reizen. 
�x Lösemittel und ölige Produkte entfetten die Haut. 
�x Einatmung der Dämpfe kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
�x Die Produkte sind wassergefährdend. Das Eindringen in Kanalisation, Oberflächen- und Grundwasser sowie 

in den Boden ist zu verhindern. 
S c h u t z m a ß n a h m e n   -   V e r  h a l t e n s r  e g e l n 

�x Zündquellen fernhalten. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. 
�x Für gute Belüftung sorgen. Aerosole nicht einatmen. 
�x Augen- und Hautkontakt vermeiden. Beim Arbeiten folgende Schutzkleidung tragen: 

�™ Augenschutz: Korbschutzbrille oder Gesichtsschutz am Helm (Mat.-Nr. 100003050, - 3054) 
�™ Handschutz: Bei Gefahr von Hautkontakt Nitril- Schutzhandschuhe 0,4 mm,(Mat.-Nr. 94501150, -52). 

Universal Cleaner erst auf Putzlappen sprühen, dann Oberflächen reinigen. 
�x Spraydosen vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. 
�x Am Arbeitsplatz nur Tagesmenge vorhalten.  
�x Lagerung der Behälter im Sicherheitsschrank oder an einem gut durchlüfteten Ort. 
�x Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
�x In der Nähe nicht essen, trinken, rauchen, keine Lebensmittel aufbewahren. 

V e r  h a l t e n   i m   G e f a h r  f a l l 
�x Benetzte Kleidung sofort wechseln. Nitril-beschichtete Schutzhandschuhe anziehen (siehe oben). 
�x Ausgelaufene Substanz mit unbrennbarem Bindemittel aufnehmen. 
�x Im Brandfall Dosen wegen Berstgefahr aus dem Gefahrenbereich bringen oder mit Wasser kühlen. 
�x Geeignete Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl. 

E r  s t e   H i l f e 
�x Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. 
�x Augenkontakt: mit viel Wasser bei gespreizten Lidern mindestens 15 Minuten gut 

ausspülen und danach Augenarzt aufsuchen. 
�x Hautkontakt: mit Wasser u. Seife gründlich abwaschen, Hautpflege gemäß Hautschutzplan 
NOTRUF intern:    extern (Handy): 069/ 2 13-  

S a c h g e r  e c h t e   E n t s o r  g u n g 
�x Leere Spraydosen in gesonderte Fässer für leere Spraydosen werfen oder zum Recycling geben; benetzte 

Lappen und Bindemittel in verschließbaren mit gekennzeichneten Abfallbehälter zur Entsorgung geben. 
 
........................................................... ................................................ 
(Vorgesetzter) (Sicherheit und Umweltschutz M3-XU) 



Gef•ahrdungsbeurteilung nach x7 GefSto�V

1 Angaben zum Einsatzort

Betrieb: E.ON Energie AG M•unchen Arbeitsplatz: Allgemeiner B•uroarbeitsplatz

Betriebsstelle: Hauptverwaltung T•atigkeit Allgemeine B•urot•atigkeiten

2 Kennzeichnung des Arbeitssto�s

Sto�bezeichnung/Handelsname: UHU Alleskleber

Regelm•a�ig eingesetzte Menge: 0.1kg

Kennzeichnung Symbol
1. Xi Reizend

2. F Leichtentz•undlich

Andere am Arbeitsplatz eingesetzte Arbeitssto�e:

K•onnen folgende Gef•ahrdungen auftreten?

Gef•ahrdung ja nein Begr•undung

Leichtentz•undlich. - Produkt brennt nach Entz•undung
unterhalb der Raumtemperatur weiter.

 4

Werden folgende Sicherheitsratschl•age erf•ullt?

Ratschlag ja nein Begr•undung

Nur in gut gel•ufteten Bereichen verwenden.  4

Beh•alter dicht geschlossen an einem gut gel•ufteten Ort
aufbewahren.

 4

Von Z•undquellen fernhalten. - Nicht rauchen.  4

... nicht einatmen (Gas/Rauch/Dampf/Aerosol,
geeignete Bezeichnung[en] vom Hersteller anzugeben).

 4

Sind Ersatzsto�e bekannt? 4 ja q nein

M•ogliche Ersatzsto�e:

Pritt Stift

Warum k•onnen diese nicht eingesetzt werden?

Pritt Klebestift

Datum Unterschrift

(Vorgesetzter)



Tätigkeiten mit geringer Gefährdung: Kriterien 
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Eine Tätigkeit mit geringer Gefährdung ist dann gegeben, wenn der gefährliche Arbeitsstoff entsprechend 

den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mit einem oder mehreren der genannten R-Sätze gekenn-

zeichnet ist und die Produktmenge nicht überschritten wird. 

 

Gefährlichkeitsmerkmal Kennzeichnung R-Sätze 

 

Menge 
(Gebindegröße) 

kg oder l 

gesundheitsschädlich Xn R 21, R 22, R 65, 
R 66, R67 

1 

reizend Xi R 36, R 37, R 38 1 

entzündlich -- R 10 1 

leichtentzündlich F R 11 1 

umweltgefährlich N R 50 bis R 59 1 

 

Die angegebene Menge bezieht sich immer auf den Inhalt eines einzelnen Gebindes. Das betreffende 

Produkt kann auch dann unter diese Regelung fallen, wenn mehrere Gebinde am Arbeitsplatz vorgehal-

ten werden, wenn zur gleichen Zeit immer nur ein Gebinde geöffnet ist. Sind mehrere Gebinde geöffnet, 

ist von der fachkundigen Person eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 



Anwendungshilfe

Fremdfirmeneinsatz

- Hinweise zu § 17 GefStoffV -

Stand: 07.03.2006



Anwendungshilfe „Fremdfirmeneinsatz“; Stand: 07.03.2006

1

Der Einsatz von Fremdfirmen durch Elektrizitätsversorgungsunternehmen führt in der

Praxis zu spezifischen Problemen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Besonde-

re Rechtsvorschriften sind zu beachten. Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist § 17

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)1 die maßgebliche Vorschrift.

Nachfolgende Anwendungshinweise dienen als praxisnahe Hilfestellung ausschließ-

lich für Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft, um die Zusammenarbeit mit anderen

Firmen rechtskonform zu gestalten. Die Hinweise orientieren sich an typischen

EVU-Gegebenheiten. Ihre Übertragung auf den Einzelfall bleibt den Unternehmen in

Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung vorbehalten. Die Hinweise erheben keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Hinweise zu einigen Besonderheiten:

�  Werden für die Durchführung von Tätigkeiten mit Gef ahrstoffen in einem

Betrieb Fremdfirmen beauftragt, ist der Arbeitgeber  als Auftraggeber dafür

verantwortlich, dass für die erforderlichen Tätigke iten nur Firmen herange-

zogen werden, die über die für die Tätigkeiten erfor derliche besondere

Fachkenntnis und Erfahrung verfügen (§ 17 Abs. 1 Sa tz 1 GefStoffV).

Hinweis:  Den Auftraggeber trifft die Verpflichtung, nur eine geeignete Firma zu

beauftragen, d.h. „richtig auszuwählen“. Der Auftraggeber muss Information und

aus Beweisgründen sinnvoller Weise auch Nachweise verlangen, welche die er-

forderliche besondere Fachkenntnis und Erfahrung der Fremdfirma bezogen auf

die auszuübende Tätigkeit zweifelsfrei belegen, (z.B. Zertifikate wie SCC ). Die

Auswahlpflicht beschränkt sich auf die tatsächlich „erforderlichen“ besonderen

Fachkenntnisse und Erfahrungen für die „erforderlichen“ Tätigkeiten. Hat sich der

Auftraggeber diesbezüglich entsprechende Informationen und Nachweise be-

schafft, darf er auf das Vorliegen der Fachkenntnis und Erfahrung vertrauen, je-

denfalls solange für ihn keine gegenteiligen Anhaltspunkte erkennbar sind. Ver-

fügt die Fremdfirma (bzw. deren eingesetzte Mitarbeiter/innen) nicht über die er-

                                           
1 § 17 GefStoffV konkretisiert § 8 Arbeitsschutzgesetz und setzt internationale Rechtsvorschriften (z.B.

ILO-Übereinkommen) in deutsches Recht um.



Anwendungshilfe „Fremdfirmeneinsatz“; Stand: 07.03.2006

2

forderliche Fachkenntnis oder Erfahrung kann dies dem Auftraggeber nicht zur

Last gelegt werden. Den Auftraggeber trifft gem. § 17 GefStoffV allein eine Pflicht

zur richtigen Auswahl und im Falle der Verletzung ein so genanntes „Auswahlver-

schulden“.

�  Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat dafür zu sorgen , dass die Fremdfirma

über die Gefahrenquellen und die spezifischen Verhal tensregeln informiert

wird (§ 17 Abs. 1 Satz 2 GefStoffV).

Hinweis: Den Auftraggeber trifft eine „aktive Informationspflicht“. Er hat dafür zu

sorgen, dass die Fremdfirma tatsächlich informiert wird. Ein bloßes „passives“ Be-

reitstellen oder gar nur ein Inaussichtstellen von Informationen genügt nicht. Das

Informieren der Fremdfirma über Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensre-

geln muss aktiv erfolgen und ist aus Beweisgründen aktenkundig zu machen.

�  Der Arbeitgeber, in dessen Betrieb die Tätigkeiten durchgeführt werden, hat

dafür zu sorgen, dass die Fremdfirmen in das im Betr ieb bestehende Sys-

tem zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten ein-

bezogen werden, um Unfälle, arbeitsbedingte Erkranku ngen oder Betriebs-

störungen vorzubeugen (§ 17 Abs. 2 Satz 4 GefStoffV).

Hinweis: Die Einbeziehungspflicht bedeutet keine Übertragung des betrieblichen

Schutzsystems auf die Fremdfirma und deren Mitarbeiter 1:1. Grundsätzlich bleibt

jeder Arbeitgeber für seine Mitarbeiter selbst verantwortlich. Eine Einbeziehung in

das Schutzsystem des Auftraggebers erfolgt, um Unfälle, arbeitsbedingte Erkran-

kungen oder Betriebsstörungen vorzubeugen. Praxisgerecht erscheint es, zwi-

schen Tätigkeiten mit „Gefahrstoffen des Auftraggebers“ und „Gefahrstoffen der

Fremdfirma“ zu unterscheiden. Im ersten Fall ist eine Einbeziehung leichter mög-

lich und daher eher zu verlangen als bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die nur

von der Fremdfirma selbst beschafft und eingesetzt werden.

Die Einbeziehung ist im Regelfall mit folgenden Maßnahmen als ausreichend an-

zusehen:

·  Eine arbeitsbereichsspezifische Einweisung und Abstimmun g.
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·  Die Durchführung eines Arbeitsfreigabeverfahrens  (z.B. in Form einer

Befahrerlaubnis für Behälter oder einer Feuererlaubnis für Schweißarbei-

ten).

·  Die Durchführung von Stichprobenkontrollen  (Weitergehende Kon-

trollen werden als nicht erforderlich erachtet, da grundsätzlich jeder Ar-

beitgeber dafür verantwortlich bleibt, dass „seine“ Beschäftigten die si-

cherheitsrelevanten Verhaltensvorschriften beachten (vgl. § 17 Abs. 2

Satz 5 GefStoffV).

�  Alle Arbeitgeber, Auftraggeber und Auftragnehmer ha ben bei der Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuwirken und sich abzustim-

men. Ergänzend sind mögliche Wechselwirkungen mit b enachbarten Be-

trieben zu berücksichtigen, sofern diese Wechselwirk ungen zu einer zu-

sätzlichen Gefährdung führen können. Die Ergebnisse der gemeinsamen

Gefährdungsbeurteilung sind von allen Beteiligten z u dokumentieren (§ 17

Abs. 3 GefStoffV).

Hinweis: Die Pflicht zu einer „gemeinsamen Gefährdungsbeurteilung“ besteht

vom Wortlaut des § 17 Abs. 3 GefStoffV her für alle Gefahren (die gesundheits-

schädlichen/toxischen incl.. der Stäube (Schutzstufen 1 bis 4 und Anhang III), die

Brand- und Exgefahren (§ 12 und Anhang III) , sowie die sonstigen Gefahren

(tiefkalte, heiße oder erstickende Medien). Allerdings spielt im Kraftwerksbereich

die Schutzstufe 1 im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. Die Gefährdun-

gen, die von den anderen genannten Gefahren ausgehen, können mit den o.g.

Arbeitserlaubnisscheinen dokumentiert werden. Darüber hinaus gehende Doku-

mentationen können im Falle der Schutzstufen 3 und 4 erforderlich werden.

Wechselwirkungen mit benachbarten Betrieben treten in der Regel auf Grund der

Standorte von Kraftwerken (anders als etwa bei Betrieben in Chemieparks) nicht

auf und sind daher auch nicht zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der gemeinsa-

men Gefährdungsbeurteilung sind aus Rechtsgründen und aus Beweisgründen

stets zu dokumentieren.
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